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Ergebnisse auf einen Blick 

Studiengang 01 Wirtschaftsinformatik (M. Sc.) 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe-
richt (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen 
Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

 

 
Studiengang 02 Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe-
richt (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen 
Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 
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Kurzprofil des Studiengangs 

Studiengang 01 Wirtschaftsinformatik (M. Sc.) 

Der Fernstudiengang Wirtschaftsinformatik (M.Sc.) ist an der Europäischen Fernhochschule ne-
ben Business Intelligence & IT-Integration der zweite weiterführende Informatik-Studiengang. 
Gleichwohl versteht er sich als anschlussfähige, forschungsbefähigende Zusatzqualifikation für 
die bestehenden Bachelorstudiengänge IT-Management und Digital Business Management so-
wie den Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik (B.Sc.). Qualifikationen und Themen, die in 
den genannten Bachelorstudiengängen als Grundlagen behandelt werden, fächern sich nun in 
spezifisch vertiefte Ausprägungen auf. Dazu zählen beispielsweise Kompetenzen der Datenin-
tegration, der Datenanalyse und dem Management digitaler Transformationen inklusive der dazu 
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten in der Cybersicherheit. 

Allgemein betrachtet orientiert sich der Studiengang Wirtschaftsinformatik (M.Sc.) an der Rah-
menempfehlung für die Ausbildung in Wirtschaftsinformatik an Hochschulen des Berufsverband 
Gesellschaft für Informatik (GI). Den Empfehlungen folgend sind die Fächeranteile unter den Dis-
ziplinkategorien Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, Informatik, und Übergreifen-
des (dort: „weiteres“) in etwa gleich verteilt. 

Spezifisch betrachtet vertieft der Masterstudiengang in forschungs- und praxisorientierter Weise 
die Kompetenzen des IT-Managements und der Datengovernance (inkl. Sicherheit und Recht). 
Zusätzlich werden – als übergreifendes Konzept – die auf diese Themen bezogenen Führungs-
fragen behandelt. Das reicht von Strategien der Unternehmensführung und des Managements 
über Diversity-kompetenz von Führungskräften bis hin zur technologiebasierten Gründung. Die 
Anwendungsfelder erstrecken sich somit neben dem technischen und ökonomischen auch auf 
den sozialen, ökologischen und künstlerischen Bereich. 

Somit sollen den Absolventinnen und Absolventen Berufsfelder in allen Branchen von IT, Indust-
rie, Logistik, Handel, Banken und Versicherungen, öffentlicher Hand, NPOs und NGOs, Consul-
ting bis hin zur eigenen Gründung offenstehen (vgl. S. 8 Selbstbericht). Mögliche Einsatzbereiche 
können Prozessmanagement, IT-Management (von Projektleitung, Teamleitung über Abteilungs-
leitung bis hin zu CIO), Unternehmensberatung oder Technologiegründung sein. 

Zielgruppe dieses Masterstudiengangs sind Berufstätige, die sich in ihrer beruflichen Laufbahn 
weiterentwickeln möchten und Interesse am strategiemotivierten und -begründeten Zusammen-
führen bzw. Orchestrieren von IT-Infrastrukturen mitbringen, insgesamt aber auch Aufstiegskli-
entel mit Interesse an beruflicher Veränderung gleich aus welcher Fachrichtung und Branche. 

Der Studiengang richtet sich beispielsweise konkret an IT-Kräfte, an Absolventinnen und Absol-
venten von Bachelorstudiengängen der Wirtschaftsinformatik oder des Managements mit einem 
IT-Bezug (vgl. S. 6 ff Selbstbericht). 
 

Studiengang 02 Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) 

Der Fernstudiengang erweitert das bestehende Studienangebot der Euro-FH um einen Bachelor-
studiengang mit einem Fokus auf das Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.). 

Der Studiengang ist der erste grundständige Ingenieur-Studiengang der Europäischen Fernhoch-
schule, dessen vermittelte Kompetenzen auf die Anwendung im unternehmerischen/ökonomi-
schen Kontext ausgerichtet sind. Für die Planung und Errichtung des Studiengangs wurde eine 
Professur mit der Widmung „Wirtschaftsingenieurwesen“ besetzt. Die ingenieurwissenschaftliche 
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Basis des Studiengangs wird von Grund auf berücksichtigt (Mathematik, Hardwaregrundlagen, 
Technische Mechanik, Elektrotechnik, Konstruktionstechnik, Naturwissenschaftliche Grundla-
gen) (vgl. S. 8 f Selbstbericht). Hierzu müssen einzelne Module neu erstellt werden. Gleichwohl 
kann die Kompetenzvermittlung auf bereits vorhandenen Studiengängen mit IT-Bezug (Wirt-
schaftsinformatik (B. Sc.) und Digital Business Management (B. Sc.)) aufbauen. 

Dem spezifischen Portfolio der Europäischen Fernhochschule gemäß werden entsprechende 
Wahl-Vertiefungen realisiert: Digital Business, Energiewirtschaft, Marketing & Vertrieb, Consul-
ting, Logistik, Business Intelligence, Applied Data Science, Smart Production, Datenmanage-
ment, Elektrotechnik, Maschinenbau, Robotik und Cyberphysische Systeme. 

Die Qualifikationsziele orientieren sich an dem Qualifikationsrahmen Wirtschaftsingenieurwesen 
des Fakultäten- und Fachbereichstags Wirtschaftsingenieurwesen FFBT WI e.V., 3. Auflage 
2019. Demgemäß sind Kompetenzvermittlung und Inhalte der Ingenieurwissenschaften, der Wirt-
schaftswissenschaften, Methodenkompetenzen sowie übergreifende Kompetenzen zu je etwa 
25% berücksichtigt, wobei Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zusammen 
leicht mehr als 50% (im Kernstudium ohne Thesis und Vertiefung gerechnet 88 von 150 ECTS-
Leistungspunkte) ausmachen. 

Absolvierende sollen insbesondere auf eigenständige, aber auch team- wie unternehmensstra-
tegieorientierte Analyse, Konzeption, Gestaltung, Entwicklung, Implementation und Nutzung bzw. 
Pflege von technischen Systemen in praktisch allen betrieblichen und gesellschaftlichen Berei-
chen vorbereitet werden. Die Anwendungsfelder erstrecken sich somit neben dem technischen 
und ökonomischen auch auf den sozialen und ökologischen Bereich. 

Somit sollen den Absolvierenden Berufsfelder in allen Branchen von Industrie, Logistik, Handel, 
IT, Banken und Versicherungen, öffentliche Hand, NPOs und NGOs, Consulting bis hin zur eige-
nen Gründung offenstehen. 

Der Studiengang steht allen Interessierten offen. Insbesondere werden Ingenieur- und Manage-
ment-Fachkräfte aus der unteren bis mittleren Betriebsebene, Kräfte des Managements höherer 
Ebene (als Zusatzqualifikation, Anreicherung der Kompetenzen), Schulabsolvierende mit dem 
Ziel, einen zukunftsweisenden Studiengang mit flexibler Didaktik und ohne zu praxisfernen Over-
head zu belegen, sowie Quereinsteigende aus praktisch allen Berufen, Branchen und Karrie-
restadien angesprochen. 

Für Interessenten, die eine noch engere Verzahnung von Theorie und Praxis anstreben und einen 
geeigneten Praxisbetrieb nebst Betreuer im Zulassungsverfahren vorweisen können, bietet die 
Euro-FH eine duale Variante dieses Studiengangs an (vgl. S. 8 ff Selbstbericht). 
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Zusammenfassende Qualitätsbewertung des Gutachtergremiums 

Für alle Studiengänge 

Das Gutachtergremium bewertet das didaktische Fernstudienkonzept der Euro-FH als besonders 
positiv. Insbesondere die individuelle persönliche sowie fachliche Betreuung der Studierenden 
wird als sehr intensiv und hilfreich bewertet. Durch die gute Strukturierung der Studieninhalte 
kombiniert mit der hohen Flexibilität bezüglich der Studien- und Prüfungszeiten wird selbststän-
diges Studieren in Vollzeit, Teilzeit und berufsbegleitend ermöglicht und gefördert. 

Die Lehrplattform wird als umfassend und nützlich empfunden, jedoch könnte die Performance 
bezüglich der Anmeldungs- und Ladezeiten verbessert werden. Ergänzend erachtet das Gutach-
terteam nach dem Gespräch mit den Studierenden eine Optimierung der Suchfunktion sowie die 
Weiterentwicklung und Vermittlung von situationsgerechten Funktionen zur Gruppenbildung als 
sinnvoll. 

Bemerkenswert wurde auch das hohe Engagement des Lehr- und Verwaltungspersonals emp-
funden sowie die studierendenzentrierte Ausrichtung der Hochschule. 

Das Gutachtergremium begrüßt das Vorhaben der Hochschule, einen Praxisbeirat für die beide 
Studiengänge einzurichten. 

 
Studiengang 01 Wirtschaftsinformatik (M. Sc.) 

Das Curriculum des Studiengangs umfasst alle wichtigen Themenbereiche der Wirtschaftsinfor-
matik. Dem Qualifikationsrahmen wird durch die entsprechenden Inhalte sowie der Gewichtung 
der einzelnen Fächergruppen Rechnung getragen. Durch eine große Auswahl an Wahlfächern, 
kann das Studium auf die individuellen Interessen angepasst werden. Durch die starke For-
schungseinbindung sind die Studieninhalte sehr aktuell. 
 

Studiengang 02 Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) 

Das Curriculum des Studiengangs umfasst alle wichtigen Themenbereiche des Wirtschaftsinge-
nieurwesens. Dem Qualifikationsrahmen wird durch die entsprechenden Inhalte sowie der Ge-
wichtung der einzelnen Fächergruppen Rechnung getragen. Die starke Integrierung der Praxi-
santeile in das Studium erfüllt die Anforderungen eines ingenieurwissenschaftlichen Studien-
gangs. Dadurch das es sich bei dem Studiengang um ein Fernstudiengang handelt, sollen die 
Praxisanteile zum Teil mit Take Home Lab Kits (Zuhause) oder remote stattfinden. Damit hat die 
Hochschule ein Laborkonzept entwickelt, welches die Ansprüche eines Ingenieurwissenschaftli-
chen Studienganges und eines Fernstudiums vereint. Die Erfüllung der besonderen Anforderun-
gen sollte jedoch beobachtet und das Konzept bei Bedarf angepasst werden. 

Duale Studienvariante 
Den Praxisbezug im Fernstudium setzt die Hochschule mit Seminarinhalten mit Kontaktstunden 
und Praxisreflexionen um. Die systematische inhaltliche, organisatorische und vertragliche Ver-
zahnung der unterschiedlichen Lernorte ist gegeben. Die von der Euro-FH angewandten Instru-
mente zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität erachtet das Gutachtergremium als ge-
eignet. 
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1  Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien 
(gemäß Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV und §§ 3 bis 8 und § 24 Abs. 3 StudakkVO) 

 

Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 StudakkVO)  

Sachstand/Bewertung 

Alle Studiengänge: 

Die Studienzeiten an der Euro-FH sind nicht in Semestern gegliedert, sondern werden in Quartale 
und Tertiale aufgeteilt. Das Studium kann jederzeit begonnen werden. 

Wirtschaftsinformatik (M.Sc.): 

Der weiterbildende Masterstudiengang ist ein Fernstudium, welches in Voll- und Teilzeit studiert 
werden kann. Der Studiengang umfasst 90 ECTS-Leistungspunkte (vgl. § 3 (2) Studiengangs-
spezifische Studien- und Prüfungsordnung). Die Regelstudienzeit im Vollzeitstudium beträgt an-
derthalb Jahre (sechs Quartale bzw. drei Semester); im Teilzeitstudium zwei Jahre (sechs Terti-
ale bzw. vier Semester) (vgl. § 3 (1) Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung M.A. (SPOM)).  

Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.): 

Der Bachelorstudiengang ist ein Fernstudium, welches in Voll- und Teilzeit studiert werden kann. 
Der Studiengang umfasst 180 ECTS-Leistungspunkte und als duale Studienvariante 210 ECTS-
Leistungspunkte. (vgl. § 2 (3) Studiengangsspezifische Studien- und Prüfungsordnung). Die Re-
gelstudienzeit im Vollzeitstudium beträgt drei Jahre (zwölf Quartale bzw. sechs Semester); im 
Teilzeitstudium vier Jahre (zwölf Tertiale bzw. acht Semester) (vgl. § 3 (1) Allgemeine Studien- 
und Prüfungsordnung B.A. (SPOB)).  

Bei der dualen Studienvariante beträgt die Regelstudienzeit im Vollzeitstudium 3,5 Jahre (14 
Quartale bzw. sieben Semester); im Teilzeitstudium 56 Monate (14 Tertiale) (vgl. § 27 (2) 
(SPOB)). 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Studiengangsprofile (§ 4 StudakkVO) 

Sachstand/Bewertung 

Wirtschaftsinformatik (M.Sc.): 

Der weiterbildende Masterstudiengang soll wissenschaftliche und anwendungsbezogene Inhalte 
vermitteln und die Studierenden dazu befähigen, komplexe Problemsituationen in anwendungs- 
und forschungsbezogenen Kontexten des Studiengangs wissenschaftlich zu analysieren (vgl. § 
1 (1) Studiengangsspezifische Studien- und Prüfungsordnung). 

Mit der Abschlussarbeit wird nachgewiesen, dass die Studierenden, ein Problem aus der Wirt-
schaftsinformatik selbstständig unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden und Erkenntnisse 
bearbeiten und dabei in die fächerübergreifenden Zusammenhänge einordnen können (vgl. § 24 
(1) SPOM). Die Abschlussarbeit ist im fünften und sechsten Quartal bzw. Tertial anzufertigen (vgl. 
S. 2 Studienverlaufsplan Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)). 
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Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.): 

Mit der Abschlussarbeit wird nachgewiesen, dass die Studierenden, ein Problem aus dem Fach-
gebiet des Wirtschaftsingenieurwesens selbständig nach wissenschaftlichen Methoden bearbei-
ten können (vgl. § 24 (1) SPOB). Die Abschlussarbeit ist im 12. Quartal bzw. Tertial oder im 
dualen Studium im 14. Quartal/Tertial anzufertigen (vgl. S. 2 Studienverlaufsplan Wirtschaftsin-
genieurwesen (B.Eng.)). 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt.  

 

Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 StudakkVO)  

Sachstand/Bewertung 

Wirtschaftsinformatik (M.Sc.): 

Die Studiengangspezifische Studien- und Prüfungsordnung des Studiengangs regelt unter § 2 
die Zulassung zum Studium. Studienbewerberinnen und Studienbewerber müssen die nachste-
henden Voraussetzungen für die Zulassung zum Master-Studiengang Wirtschaftsinformatik er-
füllen: 

a) ein abgeschlossenes, grundständiges Studium einer staatlichen oder staatlich anerkann-
ten Hochschule in einem IT- oder Managementbezogenen Studiengang mit in der Regel 
210 ECTS-Leistungspunkten, wobei der Anteil an IT- bzw. Management-Inhalten mindes-
tens 45 ECTS-Leistungspunkte betragen soll. 

b) Nachweis einer berufspraktischen Tätigkeit von in der Regel nicht unter einem Jahr nach 
Abschluss des grundständigen Studiums. Liegt diese Voraussetzung nicht in vollem Um-
fang vor, entscheidet die Studiengangsleitung anhand der vollständigen Bewerbungsun-
terlagen und eines Motivationsschreibens über die Zulassung. 

c) ausreichende Englischkenntnisse auf dem Niveau B2 gemäß dem Europäischen Refe-
renzrahmen für Sprachen. Für die Überprüfung der Englischkenntnisse steht den Bewer-
berinnen und Bewerbern ein Selbsttest mit der Möglichkeit, die Englischkenntnisse aus-
zuwerten, auf der Euro-FH-Homepage zur Verfügung. 

d) Lebenslauf, Lichtbild als jpg-Datei sowie Krankenversicherungsnachweis. 
 

Zum Master-Studium können auch Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden, die auf-
grund der Anzahl der ECTS-Leistungspunkte aus dem Bachelor-Studium mit Erwerb des Master-
abschlusses in der Summe nicht 300 ECTS-Leistungspunkte erreichen. Der Nachweis entspre-
chender Qualifikation kann durch 

a) Absolvieren bestimmter, von der Studiengangsleitung empfohlener Module im Umfang 
von bis zu 30 ECTS-Leistungspunkte oder 

b) Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens erworbener Kenntnisse und Fähigkei-
ten im Umfang von bis zu 30 ECTS-Leistungspunkte erfolgen. 

Über die Aufnahme der Bewerberinnen und Bewerber mit einschlägigem Erststudium entscheidet 
die Studiengangsleitung. Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht über ein einschlägiges 
Erststudium verfügen, erfolgt die Bewertung der Qualifikation und die Zulassungsentscheidung 
anhand der vollständigen Bewerbungsunterlagen und des Motivationsschreibens durch die 
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Studiengangsleitung. Liegen die Voraussetzungen bezüglich des Nachweises einer Berufsprak-
tischen Tätigkeit nicht vor, entscheidet ebenfalls die Studiengangsleitung. 

Zum Master-Studium können auch Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden, die über 
kein abgeschlossenes grundständiges Studium verfügen und daher mit Erwerb des Masterab-
schlusses in der Summe nicht 300 ECTS-Leistungspunkte erreichen. In diesem Fall ist eine Ein-
gangsprüfung, in der eine fachliche Qualifikation nachgewiesen wird, die der eines abgeschlos-
senen grundständigen Studiums gleichwertig ist, erforderlich. Das Nähere regelt die Eingangs-
prüfungsordnung der Euro-FH. 

Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.): 

Gemäß § 2.1 der Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für Bachelorstudiengänge der Hoch-
schule sind zum Studium in den grundständigen Fernstudiengängen alle Bewerberinnen und Be-
werber berechtigt, die die Voraussetzungen gemäß § 37 Absatz 1 des Hamburger Hochschulge-
setzes (HmbHG) erfüllen. Dazu zählen: 

• die allgemeine Hochschulreife,  

• die Fachhochschulreife oder eine gleichwertig anerkannte Vorbildung nach dem Hambur-
ger Schulgesetz,  

• ein an einer deutschen Hochschule erworbener Hochschulabschluss oder eine über-
durchschnittlich bestandene Vorprüfung an einer deutschen Fachhochschule,  

• Meister oder Meisterin nach der Handwerksordnung,  

• Fachwirte und Fachwirtinnen sowie Inhaberinnen und Inhaber anderer Fortbildungsab-
schlüsse nach dem Berufsbildungsgesetz,  

• ein Befähigungszeugnis nach der Schiffsoffizier-Ausbildungsverordnung,  

• ein Abschluss an einer Fachschule,  

• ein Abschluss in einer landesrechtlichen Fortbildungsmaßnahme für Berufe im Gesund-
heitswesen, Sozialpflege und Sozialpädagogik und 

• eine ausländische Hochschulqualifikation, die gleichwertig zu den o.g. Qualifikationen an-
erkannt ist.  

Darüber hinaus sind nach den Regelungen des Hamburger Hochschulgesetzes gemäß § 38 Per-
sonen zum Studium berechtigt, die über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen, eine 
mindestens dreijährige Berufstätigkeit vorweisen können sowie den Nachweis der Studierfähig-
keit in einer Eingangsprüfung erbringen. 

Weiterhin setzt die Hochschule entsprechend der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für 
die Bachelorstudiengänge an der Europäischen Fernhochschule Hamburg nach § 2.3 zusätzlich 
hinreichende Kenntnisse in Mathematik und Englisch voraus. Für die Überprüfung der Englisch- 
und Mathematikkenntnisse stehen den Bewerberinnen und Bewerbern Selbsttests auf der Euro-
FH-Homepage zur Verfügung. 

Für die duale Variante des Bachelorstudiengangs muss die bzw. der Studierende, neben den 
Voraussetzungen der allgemeinen sowie der studiengangsspezifischen Zulassungskriterien, ei-
nen geeigneten Praxisbetrieb nebst Betreuerin oder Betreuer im Rahmen der Zulassungsprüfung 
vorweisen können. Die Hochschule prüft anhand bestimmter Kriterien (vgl. § 29 SPOB) explizit 
die Geeignetheit des Praxisbetriebes und des Betreuenden: 
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Die Hochschule geht davon aus, dass ein Praxisbetrieb geeignet ist, wenn  

a) der Betrieb dem Studierenden eine angemessene Zeit einräumt, um eine optimale Ver-
zahnung von Theorie und Praxis zu gewährleisten; 

b) der Betrieb die Betreuung und Begleitung des Studierenden durch eine/n benannte/n Be-
treuer/in des Betriebs zusagt, und diese Betreuerin bzw. dieser Betreuer eine geeignete 
fachliche Qualifikation besitzt, persönlich geeignet ist und über mehrjährige berufsprakti-
sche Erfahrung verfügt. Die erforderliche Qualifikation hat, wer mindestens über einen 
Fachhochschulabschluss in der Richtung, in der der Studierende seinen Abschluss erlan-
gen möchte, verfügt. Im Einzelfall ist die fachliche Qualifikation gesondert durch die Hoch-
schule zu prüfen; 

c) der Betrieb über eine ausreichende Einrichtung und Ausstattung der notwendigen Arbeits-
mittel verfügt; 

d) die/der benannte Betreuer/in der Hochschule, insbesondere den Modulverantwortlichen 
nach § 28 Abs. 3 der SPO, auf Nachfrage Auskunft über den jeweiligen Praktikumsverlauf 
geben kann. 

Über die Anerkennung von Praxisbetrieben sowie Betreuerinnen und Betreuern entscheidet die 
Studiengangsleitung in Zusammenarbeit mit der entsprechenden Fachabteilung. Die Dokumen-
tation über die Anerkennung erfolgt im Rahmen der Studierendenakte. 

Beim Wegfall des Praxisbetriebes kann das Studium in der Variante des dualen Studiums fortge-
setzt werden, sofern die bzw. der Studierende einen Betrieb findet, der eine Fortsetzung der du-
alen Studienvariante ermöglicht. 

Bei Wegfall des notwendigen Arbeitsverhältnisses bzw. der berufspraktischen Tätigkeit kann das 
Studium unter Anerkennung der bis dahin absolvierten Studien- und Prüfungsleistungen als Fern-
studium an der Euro-FH in der jeweiligen 180-ECTS-Variante fortgesetzt werden (vgl. § 27 (4-5) 
SPOB). 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 StudakkVO) 

Sachstand/Bewertung 

Wirtschaftsinformatik (M.Sc.): 

Die inhaltliche Ausgestaltung des Studiengangs ist auf die Vermittlung von forschungsbasierter 
Datenkompetenz, Analyse Tools und Frameworks, Datenanalyse, Management Digitaler Trans-
formationen, Cybersicherheit und -recht, Psychologie für Führungskräfte, Strategy und technolo-
giebasierte Unternehmensgründung ausgerichtet (vgl. §1 (2) Studiengangsspezifische Studien- 
und Prüfungsordnung). Es wird der Abschluss Master of Science vergeben. Die Abschlussbe-
zeichnung richtet sich nach der inhaltlichen Ausgestaltung des Studiengangs und entspricht § 6 
StudakkVO. 

Das Diploma Supplement erteilt Auskunft über das dem Abschluss zugrunde liegende Studium. 
Die Ausstellung der jeweils neuesten Version in englischer Sprache ist in der Allgemeinen Stu-
dien- und Prüfungsordnung aufgeführt (vgl. § 26 (2) SPOM). 
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Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.): 

Die inhaltliche Ausgestaltung des Studiengangs ist auf die Vermittlung von unternehmensstrate-
gieorientierter Analyse, Konzeption, Gestaltung, Implementierung und Nutzung bzw. Pflege von 
technischen Systemen ausgerichtet (vgl. §1 (2) Studiengangsspezifische Studien- und Prüfungs-
ordnung). Es wird der Abschluss Bachelor of Engineering vergeben. Die Abschlussbezeichnung 
richtet sich nach der inhaltlichen Ausgestaltung des Studiengangs und entspricht § 6 StudakkVO. 

Das Diploma Supplement erteilt Auskunft über das dem Abschluss zugrunde liegende Studium. 
Die Ausstellung der jeweils neuesten Version in englischer Sprache ist in der Allgemeinen Stu-
dien- und Prüfungsordnung aufgeführt (vgl. § 26 (2) SPOB). 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Modularisierung (§ 7 StudakkVO) 

Sachstand/Bewertung 

Die Studiengänge sind vollständig modularisiert und mit einem Leistungspunktesystem versehen. 
Sämtliche Module erstrecken sich auf maximal zwei aufeinander folgende Quartale bzw. Tertiale.  

Die Modulbeschreibungen enthalten Informationen zu den Inhalten und Qualifikationszielen des 
Moduls, zu Lehr- und Lernformen, zu Voraussetzungen für die Teilnahme, zur Verwendbarkeit 
des Moduls, zu Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten entsprechend 
dem European Credit Transfer System, zu ECTS-Leistungspunkten und Benotung, zur Häufigkeit 
des Angebots des Moduls, zum Arbeitsaufwand und zur Dauer des Moduls. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Leistungspunktesystem (§ 8 StudakkVO) 

Sachstand/Bewertung 

Wirtschaftsinformatik (M.Sc.): 

Im Vollzeitstudium sind in der Regelstudienzeit 60 ECTS-Leistungspunkte pro Studienjahr, im 
Teilzeitstudium 45 ECTS-Leistungspunkte pro Studienjahr vorgesehen. Der weiterbildende Mas-
terstudiengang umfasst insgesamt 90 ECTS-Leistungspunkte. Jedem ECTS-Leistungspunkt ist 
eine Arbeitsbelastung von 25 Stunden zugeordnet (vgl. § 2 (2) Studiengangsspezifische Studien- 
und Prüfungsordnung). Die Abschlussarbeit hat einen Umfang von 16 ECTS-Leistungspunkten 
(vgl. § 2 (1) Studiengangsspezifische Studien- und Prüfungsordnung) bei einer Bearbeitungszeit 
von vier Monaten (Vollzeit) bzw. fünf Monaten (Teilzeit) (vgl. § 4 (4) Studiengangsspezifische 
Studien- und Prüfungsordnung). 

Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.): 

Im Vollzeitstudium sind in der Regelstudienzeit 60 ECTS-Leistungspunkte pro Studienjahr, im 
Teilzeitstudium 45 ECTS-Leistungspunkte pro Studienjahr vorgesehen. Der Bachelorstudien-
gang umfasst insgesamt 180 ECTS-Leistungspunkte und 210 ECTS-Leistungspunkte in der du-
alen Studienvariante. Jedem ECTS-Leistungspunkt ist eine Arbeitsbelastung von 25 Stunden 
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zugeordnet (vgl. § 2 (3) Studiengangsspezifische Studien- und Prüfungsordnung). Die Abschluss-
arbeit hat einen Umfang von zwölf ECTS-Leistungspunkten (vgl. § 2 (1) Studiengangsspezifische 
Studien- und Prüfungsordnung) bei einer Bearbeitungszeit von drei Monaten (Vollzeit) bzw. vier 
Monaten (Teilzeit) (vgl. § 24 (3) SPOB). 

In der dualen Studienvariante erwerben Studierende zusätzlich 30 ECTS-Leistungspunkte in der 
praktischen Studienphase (vgl. § 27 (3) SPOB). 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Anerkennung und Anrechnung (Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV) 

Sachstand/Bewertung 

Studien- und Prüfungsleistungen sowie berufspraktische Zeiten werden anerkannt, sofern keine 
wesentlichen Unterschiede zwischen den erworbenen und den an der Euro-FH zu erwerbenden 
Kenntnissen bestehen. Außerhochschulisch erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten werden bei 
Gleichwertigkeit bis zu maximal 50 Prozent angerechnet (vgl. § 23 SPO und § 3 Anerkennungs- 
und Anrechnungsordnung). Die Prüfung der Anerkennung bzw. Anrechnung von Prüfungsleis-
tungen obliegt der Studiengangsleitung bzw. ihrer Vertretung in Zusammenarbeit mit der Abtei-
lung Immatrikulation, ggf. in Rücksprache mit den modulverantwortlichen Professorinnen und 
Professoren (vgl. § 4 Anerkennungs- und Anrechnungsordnung). 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 
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2 Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

2.1 Schwerpunkte der Bewertung / Fokus der Qualitätsentwicklung 
Bei der digitalen Begutachtung wurde berücksichtigt, dass es sich um Konzeptakkreditierungen 
handelt. Das Gutachtergremium konnte deshalb nur mit Studierenden aus vergleichbaren Studi-
engängen sprechen. Für ein Gespräch mit Praxisbetrieben als potenziellen Kooperationspartnern 
in den dualen Varianten der Bachelorstudiengänge standen noch keine Ansprechpersonen zur 
Verfügung. Ein besonderer Fokus wurde auf die Umsetzung des Fernstudienkonzeptes, die in-
genieurwissenschaftlichen Anteile des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) sowie 
die wissenschaftliche und praktische Verzahnung der dualen Studienvariante gelegt. 

 

2.2 Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 
(gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 StAkkrStV i.V. mit Art. 4 Abs. 3 Satz 2a StAkkrStV und §§ 11 bis 16; §§ 19-

21 und § 24 Abs. 4 StudakkVO) 

 

Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 StudakkVO) 

Studiengangsspezifische Bewertung 

Studiengang 01 Wirtschaftsinformatik (M. Sc.) 

Sachstand 

Die Studierenden erwerben die fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, kom-
plexe Problemsituationen in den vielfältigen anwendungs- wie forschungsbezogenen Kon-
texten des Studiengangs wissenschaftlich fundiert zu analysieren. Dabei werden wissen-
schaftliche Erkenntnisse mit Handlungswissen verknüpft, um selbstständig neue Lösungsan-
sätze für Fragestellungen und Herausforderungen in den relevanten Berufsfeldern zu entwi-
ckeln und umzusetzen. 

Dies geschieht insbesondere mittels Kompetenzvermittlung in den Themenfeldern For-
schungsbasierte Datenkompetenz, Analyse Tools und Frameworks, Datenanalyse, Manage-
ment Digitaler Transformationen, Cyber-Sicherheit und -recht, Psychologie für Führungs-
kräfte, Strategy, technologiebasierte Unternehmensgründung sowie der intensiven Einarbei-
tung in selbständiges wissenschaftliches Handeln (vgl. S. 15 Selbstbericht). 

Die Studierenden werden dazu angeleitet, sich kritisch mit Fragen zu ethischen, arbeitswelt-
bezogenen, gesellschaftlichen sowie sicherheitsrelevanten und rechtlichen Bedingungen und 
Konsequenzen des Umgangs mit Daten und den Veränderungen von IT-Konzepten und -
Strukturen auseinanderzusetzen und kritisch zu reflektieren. Dadurch sollen sie befähigt sein, 
als Führungskraft gesellschaftliche Prozesse kritisch zu begleiten und mitzugestalten (vgl. S. 
15 Selbstbericht und § 1 Abs. 2 Studiengangsspezifische SPOM). 

 

Studiengang 02 Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) 

Sachstand 

Mit Blick auf die Kernkompetenzen der Europäischen Fernhochschule orientieren sich die Quali-
fikationsziele an dem Qualifikationsrahmen Wirtschaftsingenieurwesen des Fakultäten- und 
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Fachbereichstags Wirtschaftsingenieurwesen FFBT WI e.V., 3. Auflage 2019. Demgemäß sind 
Kompetenzvermittlung und Inhalte der Ingenieurwissenschaften, der Wirtschaftswissenschaften, 
Methodenkompetenzen sowie übergreifende Kompetenzen zu je etwa 25% berücksichtigt, wobei 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zusammen leicht mehr als 50% (im Kern-
studium ohne Thesis und Vertiefung gerechnet 88 von 150 ECTS-Leistungspunkten) ausmachen. 

Absolventinnen und Absolventen werden auf eigenständige, aber auch team- wie unternehmens-
strategieorientierte Analyse, Konzeption, Gestaltung, Entwicklung, Implementation und Nutzung 
bzw. Pflege von technischen Systemen in praktisch allen betrieblichen und gesellschaftlichen 
Bereichen vorbereitet. Die Anwendungsfelder erstrecken sich somit neben dem technischen und 
ökonomischen auch auf den sozialen und ökologischen Bereich. 

Somit stehen den Absolventinnen und Absolventen Berufsfelder in Branchen von Industrie, Lo-
gistik, Handel, IT, Banken und Versicherungen, öffentliche Hand, NPOs und NGOs, Consulting 
bis hin zur eigenen Gründung offen (vgl. S. 9 Selbstbericht). 

Der Bachelorstudiengang dient der Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen, Methodenkom-
petenz und berufsfeldbezogener Qualifikationen und soll eine breite wissenschaftliche Qualifizie-
rung sicherstellen (vgl. Modulhandbuch in Anlage 6). 

Das Studium des Wirtschaftsingenieurwesens verfolgt das Ziel, Absolventinnen und Absolventen 
mit einer breiten interdisziplinären Ausbildung zu qualifizieren, die es ihnen ermöglicht, in der 
Industrie, im Handel, im Dienstleistungssektor und in der öffentlichen Verwaltung tätig zu sein. 
Die Qualifikationsziele des Wirtschaftsingenieurwesens zielen darauf ab, den Studierenden so-
wohl in technischen als auch in wirtschaftlichen Disziplinen eine fundierte Ausbildung zu bieten. 
Hierbei werden insbesondere ingenieurwissenschaftliche und betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
vermittelt, um Absolventinnen und Absolventen in die Lage zu versetzen, technische Prozesse in 
wirtschaftliche Zusammenhänge zu setzen und zu optimieren. 

Studierende sollen dazu befähigt werden, komplexe Probleme zu analysieren, zu bewerten und 
effektive Lösungen zu entwickeln, die sowohl technische als auch wirtschaftliche Aspekte berück-
sichtigen. Die Absolventinnen und Absolventen sollen in der Lage sein, Projekte eigenständig 
oder im Team zu planen und umzusetzen und dabei technische und wirtschaftliche Aspekte in 
einem ausgewogenen Verhältnis zu berücksichtigen. 

Studierende lernen, in Führungspositionen Verantwortung zu übernehmen und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu motivieren und zu leiten. Die interkulturelle Kompetenz ist insbesondere in 
einer globalisierten Welt von großer Bedeutung und befähigt Absolventinnen und Absolventen, in 
interkulturellen Teams zu arbeiten und sich erfolgreich auf internationalen Märkten zu bewegen 
(vgl. S. 16 Selbstbericht).  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Für alle Studiengänge 

Die Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergebnisse sind dem Gutachtergremium im 
Rahmen der Digitalkonferenz nachvollziehbar dargelegt worden. Diese sind in den jeweiligen 
Prüfungsordnungen entsprechend ausgewiesen. Die Qualifikationsziele und angestrebten Lern-
ergebnisse sind kompetenzorientiert und klar formuliert und tragen unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten des Fernstudiums einer wissenschaftlichen Befähigung, einer Befähigung zu ei-
ner qualifizierten Erwerbstätigkeit und Persönlichkeitsentwicklung vollumfänglich Rechnung. Die 
Studierenden werden mittels der definierten Lernergebnisse dazu in die Lage versetzt, wissen-
schaftliche Theorie und Methodik auf Bachelor- bzw. Masterniveau anzuwenden. 
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Besonders positiv hebt das Gutachterteam die individuelle zeitliche und räumliche Gestaltung 
hervor, die das Fernstudium mit sich bringt. Außerdem bieten beide Studiengänge umfangreiche 
Wahlmöglichkeiten an, die die individuelle Profilschärfung der Studierenden unterstützen. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 StudakkVO) 

Curriculum (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 StudakkVO) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte 

Studien- und Prüfungsleistungen 

Das Fernstudium der Hochschule ist ein traditionelles Fernstudienkonzept, das als zentrales 
Lehrelement das Studienheft beinhaltet. Die Studieninhalte werden primär durch Studienhefte 
vermittelt, jeweils ergänzt um digitale Lehrformate (wie bspw. Lehrvideos, Online-Tutorien, 
Flashcards, Online-Test, Digitale Lerneinheiten) sowie Pflichtseminare (wahlweise in Präsenz 
oder virtuell) und Webinare (je nach Wahlschwerpunkt).  

Es findet eine enge tutorielle Online-Betreuung statt: Fachfragen können mit Tutorinnen und Tu-
toren1 gemeinsam geklärt werden sowie Hilfestellungen bei der Bearbeitung von Haus- und Pro-
jektarbeiten in Anspruch genommen werden (vgl. S.7 f u. S. 32 Selbstbericht). 

Die Studierenden werden aktiv in ihre Studiengangsgestaltung mit einbezogen, indem sie indivi-
duelle berufsspezifische Spezialisierungen auswählen und miteinander interessengeleitet kombi-
nieren können. Im Rahmen der Abschlussarbeit erarbeiten die Studierenden ihre eigene For-
schungsfrage (vgl. S. 21 & 30 Selbstbericht). 

Die Abschlussgrade und -bezeichnungen richten sich nach der inhaltlichen Ausgestaltung der 
Studiengänge und entsprechen laut Selbstbericht, S. 12 f den Vorgaben aus § 6 StudakkVO. 

 

b) Studiengangsspezifische Bewertung 

Studiengang 01 Wirtschaftsinformatik (M.Sc.) 

Sachstand 

Das Curriculum des Studiengangs Wirtschaftsinformatik (M.Sc.) gliedert sich in die Bereiche: 

• „Management- und Methodenkompetenz“ (14 ECTS-Leistungspunkte) 
• „Konzepte und Tools“ (zwölf ECTS-Leistungspunkte) 
• „Überfachliche Kompetenzen“ (18 ECTS-Leistungspunkte), 
• den Wahlbereich „Ihre Fokussierung auf die Praxis“ (30 ECTS-Leistungspunkte) 
• die Master-Thesis (16 ECTS-Leistungspunkte) (vgl. S. 17 Selbstbericht). 

 
 

 
1 Die Rolle der Tutorinnen und Tutoren an der Euro-FH ist vergleichbar mit der der Lehrbeauftragten an anderen Hoch-
schulen (siehe dazu Kapitel Personelle Ausstattung (§ 12 Abs. 2 StudakkVO)). 
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Management- und Methodenkompetenz 

Das Modul „Forschungsbezogene Datenkompetenz“ vermittelt ein logisches, ethisches und tech-
nisches Grundverständnis in Bezug auf Daten. Dabei soll die Urteilsfähigkeit geschult werden, 
Daten mit Blick auf ihre Praxiseignung (Herkunft, Management und Repräsentation) kritisch zu 
reflektieren. Das Modul „Management der Digitalen Transformation“ schult den Umgang mit per-
sonal- und organisationsentwicklerischen Auswirkungen von durch Digitalisierung angestoßenen 
Veränderungen. 

Konzepte und Tools 

In diesem Bereich sollen fortgeschrittene Qualifikationen in Bezug auf zentrale Kompetenzen der 
Wirtschaftsinformatik vermittelt werden. Dabei soll in der Fokussierung dem Umstand Rechnung 
getragen werden, dass in der IT-Integration eine Entwicklung von der System- zur 
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Prozessintegration wieder hin zur Datenintegration stattfindet. Aus diesem Grund werden hier die 
Module „Analyse Tools und Frameworks“ sowie das Thema „Cyber-Sicherheit und -recht“ plat-
ziert. 

Überfachliche Kompetenzen  

Dieser Bereich besteht aus drei Modulen. Das Modul „Psychologie für Führungskräfte“ behandelt 
das Führen an sich, mit entsprechender Sensibilität für Vielfalt in Unternehmen. Flankiert wird 
dieser Kompetenzbereich durch Konzepte und Instrumente des Managements und der Unterneh-
mensführung (Modul „Strategy“), denn Veränderungen durch Datenintegration betreffen die ge-
samte Organisation durch alle Ebenen hindurch. Eine spezifische Ausprägung des Führens ist 
die Gründung. Datennutzung bietet eine Vielfalt an Potenzialen für neue Geschäftsideen und -
modelle. Gründungen in dieser Branche haben oft eine spezifische Ausprägung, die auch spezi-
fische Kompetenzen erfordert. Diese sollen mittels des Moduls „Technologiebasierte Unterneh-
mensgründung“ vermittelt werden, die in einem Präsenzseminar real und intensiv erprobt werden 
sollen (vgl. S. 20 Selbstbericht). 

Ihre Fokussierung auf die Praxis 

Das bewusst unmittelbar vor der Thesis platzierte „Praxisprojekt Wirtschaftsinformatik“ (6 ECTS-
Leistungspunkte) trägt mit seinem engen Anwendungs- und Forschungsbezug in besonderem 
Maße zur Berufsfähigkeit und aufgrund der darin geforderten kritischen Reflexion auf mehreren 
Ebenen (das Selbst, Unternehmen, Gesellschaft) zur Persönlichkeitsentwicklung bei. 

Die Vielfalt von Berufsbildern der Wirtschaftsinformatik werden durch eine große Vielfalt an zu 
wählenden Schwerpunkten abgebildet. Dabei ist sowohl der Fokus auf Wirtschaft und Manage-
ment (Wahl von 2 Modulen mit je 6 ECTS-Leistungspunkten) als auch auf IT und Informatik (Wahl 
von 2 Modulen mit je 6 ECTS-Leistungspunkten) in gleichen Anteilen zu legen (vgl. S. 20 Selbst-
bericht). Folgende Module stehen zur Auswahl, hier als von der Hochschule empfohlene Mo-
dulcluster dargestellt (Eine Doppelbelegung von Modulen ist prüfungsrechtlich nicht möglich.): 

Fokussierung auf Wirtschaft und Management (Wahl 2 aus 15 mit je 6 ECTS-Leistungspunkten) 

• Consulting mit den Modulen „Consulting“ und „Agile Methoden“. 
• Corporate Restructuring und Turnaround Management mit den Modulen „Crisis und 

Turnaround Management“ und „Sanierung/ Restrukturierung“. 
• Corporate Social Responsibility mit den Modulen „Corporate Responsibility, Strategy und 

Leadership“ und „Nachhaltiges Wirtschaften und Ressourcenmanagement“. 
• Digital Marketing mit den Modulen „Digitales Marketing“ und „Social Media Marketing“. 
• Entrepreneurship und Innovationsmanagement mit den Modulen „Innovationsmanage-

ment“ und „New Venture Management“. 
• Nachhaltigkeitsmanagement mit den Modulen „Globale Nachhaltigkeitspolitik und -strate-

gien“ und „Nachhaltiges Wirtschaften und Ressourcenmanagement“. 
• Strategisches Controlling mit den Modulen „Strategische Unternehmensplanung und Fi-

nancial Modeling“ und „Risk Management“. 
• Digital Sports Management mit den Modulen „Digitalisierung im Sportmanagement“ und 

„E-Sport“. 

Fokussierung auf IT und Informatik (Wahl 2 aus 10 mit je 6 ECTS-Leistungspunkten) 

• Cybersecurity Management mit den Modulen „Risk Management“ und „IT-Security Man-
agement“. 
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• Digital Business mit den Modulen „Digitale Strategien und Unternehmensarchitektur“ und 
„Konzepte und Tools des E-Business“. 

• IT-Management mit den Modulen „Strategisches Informationsmanagement“ und „Recht 
für IT-Manager“. 

• Digital Innovations mit den Modulen „Innovationsmanagement und Design Thinking“ und 
„Digitale Strategien und Unternehmensarchitektur“. 

• Digitalisierung und Nachhaltigkeit mit den Modulen „Digitale Strategien und Unterneh-
mensarchitektur“ und „Digitalisierung und Nachhaltigkeit“. 

• Digital Work und Collaboration mit den Modulen „Digitale Arbeit und Gesellschaft“ und 
„Computergestützte Kollaboration in Unternehmen“. 

Master-Thesis 

Die Studierenden können das Master-Thema wählen bzw. vorschlagen. Es bietet sich an, das 
Thema an die im Projektmodul durchgeführten Forschungen anzuschließen (vgl. S. 21 Selbstbe-
richt). 

 

Studiengang 02 Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) 

Sachstand 

Das Curriculum des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) gliedert sich in die Berei-
che: 

• Grundlagen Wirtschaftswissenschaften (38 ECTS-Leistungspunkte), 
• Grundlagen Ingenieurwissenschaften (56 ECTS-Leistungspunkte), 
• Methodenkompetenzen (30 ECTS-Leistungspunkte), 
• Übergreifende Kompetenzen (26 ECTS-Leistungspunkte), 
• den Wahlschwerpunkt „Anwendungsfelder“ (18 ECTS-Leistungspunkte) und 
• die Bachelor-Thesis (zwölf ECTS-Leistungspunkte) (vgl. S. 22 Selbstbericht). 

Das Curriculum gestaltet sich wie folgt: 

 

 



Akkreditierungsbericht: Wirtschaftsinformatik (M.Sc.), Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) 

Seite 23 | 50 

 

 

 
 



Akkreditierungsbericht: Wirtschaftsinformatik (M.Sc.), Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) 

Seite 24 | 50 

 

 

 



Akkreditierungsbericht: Wirtschaftsinformatik (M.Sc.), Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) 

Seite 25 | 50 

 

 

 



Akkreditierungsbericht: Wirtschaftsinformatik (M.Sc.), Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) 

Seite 26 | 50 

 

 



Akkreditierungsbericht: Wirtschaftsinformatik (M.Sc.), Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) 

Seite 27 | 50 

 

 

 



Akkreditierungsbericht: Wirtschaftsinformatik (M.Sc.), Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) 

Seite 28 | 50 

 

 

 

Übergreifende Kompetenzen 

Mit dieser Modulgruppe sollen entscheidende übergreifend prädisponierende Grundkompeten-
zen gebildet werden. Sie gehen über mathematische Grundfertigkeiten in den Modulen 
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„Mathematik 1 & 2“, Management und Repräsentation von Daten im Modul „Datenkompetenz“ 
bis hin zu ethischen und sozialen Kompetenzen in den Modulen „Nachhaltigkeitsmanagement“ 
und „Arbeits- Organisation- und Wirtschaftspsychologie“. 

Grundlagen Wirtschaftswissenschaften 

Diese Modulgruppe soll das managementbezogene Wissensfundament des Studiengangs dar-
stellen. Neben der Einführung in die „Allgemeine Betriebswirtschaftslehre“ und der „Volkswirt-
schaftslehre“ umfasst sie insbesondere Wissen und Kompetenzen über wichtige Abläufe, auf die 
sich Konzepte und Lösungen des Wirtschaftsingenieurwesens ausrichten: „Kostenrechnung und 
Controlling“, „Accounting und Finance“ und „Grundlagen der Logistik“. Zusätzlich soll das Modul 
„Wirtschafts- und Arbeitsrecht“ den juristischen Rahmen für die Einbettung wirtschaftsingenieur-
wissenschaftlicher Arbeit vermitteln. 

Grundlagen Ingenieurwissenschaften  

Die Modulgruppe umfasst Module, in denen grundlegende Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kennt-
nisse vermittelt werden, die das Wirtschaftsingenieurwesen laut der Hochschule in der Praxis 
ausmachen: „Naturwissenschaftliche Grundlagen“, „Konstruktionslehre“, „Technische Mechanik“ 
und „Grundlagen der Elektrotechnik“. Zu den Grundlagen zählt die Hochschule auch die „Grund-
lagen der Informatik“ und die „Einführung in die IT-Sicherheit“, da das Wirtschaftsingenieurwesen 
heute sehr stark von datengetriebenen Zusammenhängen geprägt sein soll. Die Module „Digitale 
Produktion“ und „Enterprise Resource Planning“ sollen aus diesem Grund ebenfalls für Kernmo-
dulen des Wirtschaftsingenieurwesens ausgewählt worden sein. 

Methodenkompetenzen  

Im Rahmen der Modulgruppe „Methodenkompetenzen“ sollen Fähigkeiten vermittelt werden, die 
es Wirtschaftsingenieuren ermöglicht, komplexe Aufgaben systematisch zu lösen und Entschei-
dungen auf der Grundlage von Daten und Fakten zu treffen. Dazu gehört das „Projektmanage-
ment“, da Wirtschaftsingenieure in der Lage sein müssen, Projekte effektiv zu planen, durchzu-
führen und zu überwachen. Ebenso das „Prozessmanagement“, da Wirtschaftsingenieure in der 
Lage sein müssen, Geschäftsprozesse zu optimieren, um die Effizienz und Produktivität zu ver-
bessern. Das Modul „Qualitätsmanagement“ soll Fähigkeiten zur Reduzierung von Verschwen-
dung und Verbesserung der Qualität in einem Unternehmen vermitteln. Schließlich soll das Modul 
„Moderieren und Präsentieren“ den Studierenden, die erlernten Fähigkeiten effektiv einzusetzen 
vermitteln (vgl. S. 26 Selbstbericht). 

Anwendungsfelder zur Wahl (1 aus 13 zu je 18 ECTS-Leistungspunkte) 

Diese Modulgruppe ermöglicht eine individuelle fachliche Vertiefung ausgewählter Themenkreise 
in relevanten Anwendungsfeldern. Das Angebot fächert sich wie folgt auf: 

• Digital Business mit den Modulen „Digital Transformation Assessment“, „Agile Methoden“ 
und „Konzepte und Tools des E-Business“.  

• Energiewirtschaft mit den Modulen „Grundlagen der Energietechnik“ „Energieinforma-
tionsnetze“ und „Energieeffizienz und Nachhaltigkeit“. 

• Applied Data Science mit den Modulen „Grundlagen Coding und Machine Learning“, 
„Grundlagen Deep Learning“ und „Smart Products“. 

• Marketing & Vertrieb mit den Modulen „Social Media und Community Management“, „Mar-
keting und Technischer Vertrieb“ und „Digitales Marketing“. 

• Consulting mit den Modulen „Consulting“, „Geschäftsmodelle und Businessplan“ sowie 
„Kommunikations- und Verhandlungstechniken“. 
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• Smart Production mit den Modulen „Automatisierung und Digitalisierung in der Produk-
tion“, „Fabrikautomatisierung“ und „Additive Fertigung“. 

• Logistik „Grundlagen des Supply Chain Management“ und „Phasenspezifische Logistik“. 
• Business Intelligence mit den Modulen „Grundlagen Business Intelligence & Analytics“, 

„Analyse Tools und Frameworks“ sowie „Datenvisualisierung und -tools“. 
• Datenmanagement mit den Modulen „Product Lifecycle Management“, „Big Data und Data 

Science für Unternehmen“ sowie „Datenschutz und Cybersecurity“. 
• Elektrotechnik mit den Modulen „Elektronische Schaltungstechnik“, „Messtechnik“ und 

„Systemtheorie“. 
• Maschinenbau mit den Modulen „Technische Mechanik 2“, „Werkstofftechnik“ sowie 

„Kraft- und Arbeitsmaschinen“. 
• Robotik mit den Modulen „Mess- und Regelungstechnik“, „Assistenzsysteme und Robotik“ 

sowie „Fabrikautomatisierung“. 
• Cyberphysische Systeme mit den Modulen „Entwurf und Kommunikation eingebetteter 

Systeme“, „Fabrikautomatisierung“ und „Smart Products“. 

Labor Konzept 

Für ingenieurwissenschaftliche Studiengänge wird ein hohes Maß an Praxisbezug erwartet, der 
nicht nur durch anwendungsorientierte Studienhefte abgedeckt werden kann. Ein Teil der ingeni-
eurwissenschaftlichen Ausbildung entfällt auf die selbstständige Beschäftigung der Studierenden 
mit praktischen Aufgaben. Hierfür sind Labore vorgesehen. Der betreffende Kompetenzerwerb 
dieser Ausbildungsform ist durch drei zentrale Merkmale geprägt: 

 Merkmal 1: Hands-On Aspekt - die wahrhaftige und unmittelbare Auseinandersetzung mit 
 der Anlage/den Bauteilen/der Vorrichtung/der Software 

 Merkmal 2: kollaboratives Arbeiten 

 Merkmal 3: Überprüfbarkeit der Handlungen sowie unmittelbares Feedback seitens Ex-
pertinnen und Experten/Betreuenden 

Qualifikationsmerkmale 2 und 3 werden einerseits durch Gruppenarbeiten und andererseits durch 
enge tutorielle Betreuung und eine dienliche Organisationsstruktur der Labore gewährleistet. 
Merkmal 1 wird durch die eingesetzten Laborformate sichergestellt, s.u. 

In der Ingenieursdidaktik haben sich verschiedene Laborformate etabliert, die diese Merkmale 
auf die eine oder andere Art vollständig oder teilweise abdecken. Orientiert an der Taxonomie 
der Community Working Group Digitale Labore und an der gelebten Praxis (May, 2023) unter-
scheidet man zwischen: 

i. face-to-face Laboren: klassische Präsenzlabore 
ii. take home lab kits: Hardware/Software, die den Studierenden für zu Hause zur Verfügung 

gestellt wird 
iii. remote Laboren: Anlagen ohne physischen Zutritt aber mit online Zugang 
iv. AR/VR Laboren: in virtual reality oder augmented reality abgebildete Labore 

An der Euro-FH sind die Laborarten (i) bis (iii) für die folgend gelisteten Module realisiert, wobei 
die zentralen Qualifikationsmerkmale wie angegeben abgedeckt sind: 
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* Ein Remote Labor wird in der Euro-FH nur an Stellen eingesetzt werden, bei denen das Quali-
fikationsmerkmal 1 nicht von expliziter physischer Präsenz eines Versuchsaufbaus und dem hap-
tischen Umgang damit abhängt. Im Falle von Vision Systems wird via Remote Verbindung ein 
FPGA-Board programmiert. Alle wesentlichen Parameter und Outputs des Boards sind den Stu-
dierenden virtuell einsehbar. Die räumliche Nähe von Board und Studierenden ist daher keine 
zwingende Anforderung an Qualifikationsmerkmal 1. Im Gegenteil ist das Herstellen der Remote 
Verbindung ein integrierter Teil des Labors - eine Fähigkeit, die im künftigen Arbeitsleben an 
Bedeutung gewinnen wird. 

Damit kann gewährleistet werden, dass die Durchführungsform der Labore an der Euro-FH in den 
Zielen des Kompetenzerwerbs derjenigen von Präsenzhochschulen mit verpflichtenden Face-2-
Face Laboren gleichwertig ist. Die Vorrichtungen, Bauteile, Softwaren werden wahrhaftig erlebt 
und beherrscht, nur wird die Verfügbarkeit durch Zusenden und Lizenzvergabe anstelle von An-
reisen gewährt.2 

Durch die Positionierung zu Beginn des Studiums hat das Einstiegslabor eine besondere Bedeu-
tung. Der Fokus liegt hier auf einem gemeinschaftlichen Erleben und einem Experimentieren. 
Hierdurch lernen die Studierenden unter professoraler Anleitung Themen kennen, die sich durch 
das spätere Studium ziehen werden, wie z.B. Automatisierung, Robotik, oder Sensoren und Ak-
toren. Zur Verfügung stehen hierfür eine Reihe von Lego Mindstorms Kits, die eine Vielzahl von 
Komponenten besitzen und diverse Experimente bzw. Aufbauten ermöglichen. Durch das be-
wusst spielerische und gleichzeitig akademisch eingeordnete Experimentieren werden die Stu-
dierenden dazu angeregt, sich zu Kernthemen des Wirtschaftsingenieurwesens auszutauschen 
und die zentralen Themen sowie das Erfahrene zu reflektieren. Das Labor trägt somit unmittelbar 
zur Einführung und grundlegenden Konzeptbildung im Studium bei (vgl. S. 30 Selbstbericht). 

Bachelor-Thesis  

Die Bachelor-Thesis belegt die Fähigkeit der Kandidaten, die Methodik der akademischen Be-
zugsfächer wissenschaftlich adäquat auf ein von ihnen ausgewähltes Problem der Wirtschaftsin-
formatik anzuwenden.  

 
2 Vgl. May, Dominik (2023): XR-Labore im Kontext der ingenieursdidaktischen Praxis. HIS-HE Forum Labore 2023 
(Präsentation). 
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In der dualen Studiengangsvariante erstellen Studierende je Modul zusätzlich zu den Prüfungs-
leistungen (mit Ausnahme der Module „Einführung in das Studium und wissenschaftliches Arbei-
ten“ und „Forschungsmethoden und Statistik“ sowie der „Bachelor-Thesis“) jeweils eine Praxisre-
flexion. Die inhaltliche Verzahnung erstreckt sich über die gesamte Studienzeit. Die Praxisrefle-
xionen werden von der Hochschule hinsichtlich des Erreichens des Studienziels überprüft. Hierfür 
werden bei erfolgreichem Abschluss des Studiums 30 ECTS-Leistungspunkte vergeben. Bei er-
folgreichem Abschluss des dualen Studiums erwerben die Absolventinnen und Absolventen in 
Summe 210 ECTS-Leistungspunkte (vgl. S. 30 Selbstbericht). 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Für alle Studiengänge 

Die Qualifikationsziele werden durch die Vermittlung der Inhalte des Curriculums erreicht. Die 
Wahl thematischer Schwerpunkte in den zwei Studiengängen ermöglicht Studierenden eine Pro-
filschärfung und/oder individuellen Interessen im Studium nachzugehen. 

Die eingesetzten Lehr- und Lernmethoden entsprechen der typischen Konzeption eines Fern- 
studiengangs und stellen sicher, dass die Qualifikationsziele erreicht werden können. Neben den 
Studienheften, die im Selbststudium erarbeitet werden, finden Seminare statt. 

Die unterschiedlichen Lehr- und Lernformen ermöglichen ein studierendenzentriertes Lehren und 
Lernen, wodurch die Studierenden aktiv in die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen einbezo-
gen werden. Die Struktur des Fernstudiums ermöglicht Freiräume für ein selbstgestaltetes Stu-
dium, was der Zielgruppe gerecht wird. 

Studiengang 01 Wirtschaftsinformatik (M.Sc.) 

Die Zusammenstellung des Curriculums ist sehr gelungen. Insbesondere das integrierte Praxis-
projekt Wirtschaftsinformatik ist eine sinnvolle Ergänzung mit Anwendungs- und Forschungsbe-
zug. Die Lehr- und Lernformen sind vielfältig und die Studienmaterialien sehr gut aufbereitet, um 
Studierenden das Lernen zu erleichtern. Die besonders hohe Anzahl der Wahlmöglichkeiten in-
nerhalb dieses Studiengangs wurde als sehr positiv empfunden.  

Der Rahmenempfehlung für die Ausbildung in Wirtschaftsinformatik an Hochschulen wird durch 
die entsprechenden Inhalte sowie der Gewichtung der einzelnen Fächergruppen Rechnung ge-
tragen: Die Präsentation der technischen und betriebswirtschaftlichen Inhalte sowie der Integra-
tionsfächer betrachtet das Gutachtergremium als gut. Die Inhalte sind auf die erforderlichen ma-
thematischen und naturwissenschaftlichen Grundlagen sowie die Methoden- und Management-
fähigkeiten von Wirtschaftsinformatikerinnen und Wirtschaftsinformatikern sinnvoll und angemes-
sen ausgerichtet. 

Studiengang 02 Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) 

Das Curriculum des Bachelorstudiengangs empfindet das Gutachtergremium als ansprechend 
und passend. Dem Qualifikationsrahmen Wirtschaftsingenieurwesen wird durch die entsprechen-
den Inhalte sowie der Gewichtung der einzelnen Fächergruppen Rechnung getragen: Das Curri-
culum enthält ausgewogen technische und betriebswirtschaftliche Module sowie Integrationsfä-
cher (Logistik, Digitale Produktion, Qualität). Die Inhalte der Module sind auf die erforderlichen 
mathematischen und naturwissenschaftlichen Grundlagen sowie die Methoden- und Manage-
mentfähigkeiten von Wirtschaftsingenieuren adäquat ausgerichtet. Der Umfang der Praxisanteile 
ist angemessen. 

  



Akkreditierungsbericht: Wirtschaftsinformatik (M.Sc.), Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) 

Seite 33 | 50 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Mobilität (§ 12 Abs. 1 Satz 4 StudakkVO) 

Studiengangsübergreifende Aspekte 

Sachstand 

Die Studiengänge sind derart gestaltet, dass Zeiträume für Aufenthalte an anderen Hochschulen 
und in der Praxis ohne Zeitverlust ermöglicht werden. Darüber hinaus sind kostenfreie Unterbre-
chungen im Studienverlauf, z. B. für längere Auslandsaufenthalte, möglich (vgl. S. 31 Selbstbe-
richt). 

Studien- und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen im Ausland belegt wurden, können für alle 
Studiengänge anerkannt werden, sofern keine wesentlichen Unterschiede zwischen den erwor-
benen und den an der aufnehmenden Hochschule zu erwerbenden Kenntnissen und Fähigkeiten 
bestehen (vgl. § 3 Anerkennungs- und Anrechnungsordnung). 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Durch das Studiengangformat des Fernstudiums wird ein Großteil der Studieninhalte, einschließ-
lich der Lehrmaterialien, online über die Lernplattform oder durch postalischen Versand der Stu-
dienhefte zur Verfügung gestellt. Damit wird den Studierenden eine hohe Flexibilität gegeben, die 
es ermöglicht, bereits parallel zum Studium einen Auslandsaufenthalt wahrzunehmen. 

Das Gutachtergremium hat sich davon überzeugt, dass die Hochschule entsprechende Rahmen-
bedingungen geschaffen hat, um bei Bedarf die studentische Mobilität zu realisieren. Studierende 
können eigenständig ein Auslandssemester antreten. Dies geschieht jedoch selten, da der Groß-
teil das Fernstudium wählt, um berufliche und familiäre Lebensumstände bestmöglich zu kombi-
nieren. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Personelle Ausstattung (§ 12 Abs. 2 StudakkVO) 

Studiengangsübergreifende Aspekte 

Die Curricula werden durch ausreichendes fachlich und methodisch-didaktisch qualifiziertes Lehr-
personal umgesetzt. An der Euro-FH sind 30 hauptberufliche Professorinnen und Professoren 
bei 26 Vollzeitäquivalenten tätig. Zusätzlich sind sechs wissenschaftliche Mitarbeiterinnen mit 
insgesamt 5,3 Vollzeitäquivalenten angestellt. Die Verbindung von Forschung und Lehre wird 
dabei insbesondere durch die hauptberuflich tätigen Professorinnen und Professoren gewährleis-
tet (vgl. S. 31 Selbstbericht). 

Für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen sind 14 hauptamtliche Professorinnen und Pro-
fessoren tätig und für den Studiengang Wirtschaftsinformatik zwölf (vgl. Lehrverflechtungsmatrix 
und Personalstruktur). 

Zusätzlich zu den hauptberuflichen Lehrenden verfügt die Euro-FH über einen großen Pool von 
Tutorinnen und Tutoren, Dozentinnen und Dozenten sowie Autorinnen und Autoren. Dieses 
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nebenberuflich tätige Lehrpersonal ist unterstützend in der Lehre tätig (vgl. S. 32 Selbstbericht). 
Die Tutorinnen und Tutoren fungieren an der Hochschule als fachliche Studierendenbetreuerin-
nen und Studierendenbetreuer. Die Studierenden erhalten pro Modul eine feste Ansprechperson. 
Pro Modul werden nach Auskunft der Hochschule mindestens eine Tutorin oder ein Tutor einge-
setzt, der/die bei Fragen zu den Studienbriefen kontaktiert werden kann. Die Tutorinnen und Tu-
toren können zudem an der Klausurerstellung beteiligt sein. Die Autorinnen und Autoren schlie-
ßen einen Autorenvertrag mit der Hochschule und erstellen die Studienbriefe (vgl. Lehrdeputats-
ordnung). 

Die Einstellungsvoraussetzungen für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer richten sich 
nach §15 HmbHG i.V. mit § 8 Grundordnung der Euro-FH. In der Berufungsordnung werden Ver-
fahrensregeln spezifiziert, die die Objektivität, Transparenz und Zügigkeit der Berufung des wis-
senschaftlichen Personals verbindlich regeln. 

Die Grundordnung der Hochschule sieht zudem vor, dass wissenschaftliche Mitarbeitende 
Dienstleistungsaufgaben in Forschung, Lehre und Verwaltung der Hochschule übernehmen. Un-
ter der Verantwortung der zuständigen Professorin bzw. des Professors unterstützen sie die Ent-
wicklung und Aktualisierung der Studienmaterialien sowie die Organisation des Studienbetriebs. 
Einstellungsvoraussetzung für wissenschaftliche Mitarbeitende ist ein abgeschlossenes Studium. 

In regelmäßigen Abstanden führt die Hochschule Professorenworkshops durch mit dem Ziel, die 
Weiterentwicklung der Hochschule und die Qualifizierung der Professorenschaft kontinuierlich zu 
fördern und zu verbessern. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Durch die Sichtung der Lebensläufe, den Ausführungen im Selbstbericht sowie durch die Gesprä-
che im Rahmen der digitalen Begutachtung ist das Gutachtergremium davon überzeugt, dass 
das Lehrpersonal der beiden Studiengänge insgesamt hinreichend fachliche sowie methodisch-
didaktische Expertise aufweist. Die Lehrenden wirkten im Gespräch mit dem Gutachtergremium 
äußerst sehr engagiert. Dem Lehrpersonal steht genügend zeitliche Kapazität für eigene For-
schung zur Verfügung. Die notwendige Lehrkapazität der Studiengänge ist vorhanden und wird 
durch die Euro-FH ausreichend abgedeckt. Das Verfahren zur Stellenbesetzung orientiert sich 
an den landesrechtlichen Vorgaben. 

Die Tutorinnen und Tutoren spielen an der Euro-FH eine kritische Rolle bei der Umsetzung der 
Studieninhalte sowie bei der Betreuung der Studierenden. Das besondere Tutorensystem wurde 
nachvollziehbar beschrieben. Tutorinnen und Tutoren verfügen über entsprechende Qualifikatio-
nen, um Studierende fachlich zu betreuen. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Ressourcenausstattung (§ 12 Abs. 3 StudakkVO) 

Studiengangsübergreifende Aspekte 

Sachstand 

Die Studierenden werden von Beginn ihres Studiums an bis zum Abschluss durchgehend und 
individuell betreut. Im Wesentlichen werden die Studierenden durch die Abteilungen Interessen-
tenberatung, Studien- und Prüfungsservice sowie der Seminarorganisation unterstützt. Die 
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persönlichen Studienbetreuerinnen und -betreuer stehen als individuelle Ansprechpersonen für 
alle organisatorischen und verwaltungsbezogenen Fragestellungen sowie Fragestellungen zur 
Lernmotivation und -organisation zur Verfügung. 

Die Studierenden im Fernstudium an der Euro-FH sind i.d.R. berufstätig und die Nutzung von 
Präsenzbibliotheken ist daher nur eingeschränkt möglich. Vor diesem Hintergrund bietet die Euro-
FH den Studierenden und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über den passwortgeschützten 
„Online-Campus“ einen direkten Zugang zu den digitalen Modulen sowie Recherchemöglichkei-
ten und Literatur. 

Darüber hinaus erfolgt die Kommunikation zwischen Studierenden, Lehrenden und den Fachtu-
torinnen und -tutoren mit Hilfe von entsprechenden Werkzeugen des Systems. Die Fragen der 
Studierenden werden zeitnah (werktags binnen 48 Stunden) beantwortet. Chatrooms eröffnen 
Möglichkeiten der synchronen Kommunikation der Studierenden untereinander. Die Bereitstel-
lung von Informationen sorgt dafür, dass die Studierenden jederzeit über aktuelle Entwicklungen 
auf dem Laufenden gehalten werden. Für die Studierenden steht eine Beratung und Hilfestellung 
durch die Fachtutorinnen und -tutoren zur Verfügung. 

Die Euro-FH nutzt einen Gebäudekomplex gemeinsam mit dem ILS, der Fernakademie für Er-
wachsenenbildung GmbH sowie der Hamburger Akademie für Fernstudien GmbH. Neben den 
Büros für Beschäftigte der Euro-FH stehen 20 Seminar- und Gruppenarbeitsräume von bis zu 90 
Quadratmetern (qm) mit variablen Raumkonzepten - Seminarräume mit bis zu 210 qm für 25 bis 
210 Personen möglich - mit einer Fläche von ca. 1.200 qm zur Verfügung, sodass die für die 
Studiengänge vorgesehenen Präsenzveranstaltungen an der Euro-FH in Hamburg durchgeführt 
werden können. Über die Internetzugänge in den Seminar- und Unterrichtsräumen hinaus gibt es 
im Seminarbereich und den dazugehörigen Pausenvorräumen W-LAN-Internetzugänge für Stu-
dierende, die ihre mobilen Endgeräte mitbringen. Alle Räume und Zugänge sind behindertenge-
recht ausgestattet und barrierefrei erreichbar. 

In diesen Räumen wird auch das Einführungslabor im Studiengang Wirtschaftsingenieurwe-
sen (B.Eng.) durchgeführt. Die Ressourcen für das Labor in Form der Lego Mindstorms Baus-
ätze werden zur Verfügung gestellt. 

Für die in Lehre und Forschung vor Ort in Hamburg Tätigen steht eine Freihand-Bibliothek mit 
Präsenzbestand zur Verfügung. Der Bibliotheksbestand umfasst gegenwärtig rund 2.300 Bücher 
und diverse Zeitschriften. 

Für alle Studierenden, Lehrenden und Beschäftigten der Euro-FH besteht ein kostenfreier Zu-
gang zu den diversen Datenbanken. Die Studierenden haben, teilweise abhängig je Studiengang, 
Zugriff auf folgende elektronische Medien und Datenbanken: 

• EBSCO: 5.000 Medien 

• SpringerLink: 20.000 Medien 

• Statista: Volle Education Lizenz (keine Übersicht) 

• Beck-Online: 300 Gesetzeskommentare und 70 Zeitschriften im Volltext 

• Ziel-Verlag: 1.040 Medien 

• Pearson: zwei Lehrbücher 

• WISO: 29.007 Medien 
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• Hogrefe: Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie (A&O) alle digitalen Aus-
gaben seit 1999 

• Deutsche Institut für Erwachsenenbildung (DIE): 8.502 

Die Euro-FH baut dieses Angebot entsprechend den Bedarfen für Lehre und Forschung 
schrittweise weiter aus (vgl. S. 32 f Selbstbericht). 

Die Hochschule gab an, dass sie sich zusätzliche in Verhandlungen mit der Staats- und Univer-
sitätsbibliothek bezüglich einer Kooperation befindet. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Für beide Studiengänge: 

Im Rahmen der digitalen Begutachtung entstand ein sehr positiver Eindruck von der professio-
nellen Organisation des Hochschulbetriebs. Das Gutachtergremium hebt die Online-Plattform mit 
Flashcards und interaktiven Elementen besonders positiv hervor. Die Online-Plattform wird kon-
tinuierlich aktualisiert und weiterentwickelt. Aktuell wird u.a. auf Anregung der Studierenden die 
Suchfunktion optimiert. Das einheitliche Format der Studienhefte, die jeweils eine Einführung in 
das Modul mit einem Überblick über alle Themen und Materialien enthalten, erleichtert Studie-
renden das Selbststudium.  

Im Rahmen der digitalen Begutachtung erhielt das Gutachtergremium einen sehr positiven Ein-
druck von der stark dienstleistungsorientiert und professionellen Organisation des Hochschulbe-
triebs. Das Gutachtergremium hebt die Unterstützung der Studierenden durch das Verwaltungs-
personal insbesondere hervor. Dieses ist immer bemüht, für die Studierenden bei allen Fragen 
zu Studienverlauf und -organisation die beste Lösung zu finden.  

Mit Blick auf das Fernstudium sowie die Tatsache, dass die Studierenden an der Euro-FH in der 
Regel berufstätig sind, bewertet das Gutachtergremium den Zugang zu elektronischen Daten-
banken und die Möglichkeit der Fernleihe als gut. 

Die Ressourcenausstattung und räumlichen Kapazitäten für die Präsenzseminare sind ausrei-
chend. Insgesamt wird die Erreichung der Studiengangsziele durch die Gegebenheiten vor Ort 
gewährleistet. 

Studiengang 01 Wirtschaftsinformatik (M.Sc.) 

Die Ressourcenausstattung und räumlichen Kapazitäten für die Präsenzseminare sind ausrei-
chend. Insgesamt wird die Erreichung der Studiengangsziele durch die Gegebenheiten vor Ort 
gewährleistet. 

Studiengang 02 Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) 

Die Ressourcenausstattung und räumlichen Kapazitäten für die Präsenzseminare sind ausrei-
chend. Das Laborkonzept mit der Verbindung von einem Einführungslabor, Take Home Lab Kits 
und den remote Laboren als hinreichend, jedoch empfiehlt das Gutachtergremium, nach dem 
ersten Durchlauf eine gesonderte Evaluation durchzuführen, um zu prüfen, ob mit dem Labor-
konzept die gesteckten Zielsetzungen, eine dem in real Laboren stattfindenden ebenbürtigen 
Ausbildung, erfüllt werden oder ob ggf. eine Nachjustierung in fachlicher bzw. didaktischer Hin-
sicht nötig ist.  
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Entscheidungsvorschlag 

Studiengang 01 Wirtschaftsinformatik (M.Sc.): 

Kriterium ist erfüllt. 

Studiengang 02 Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.): 

Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung: 

Die Hochschule sollte nach der ersten Durchführung des Laborkonzepts eine gesonderte Evalu-
ation durchführen, um die Erfüllung der praktischen Lehre innerhalb eines Ingenieurwissenschaft-
lichen Studienganges zu prüfen und ggf. anzupassen. 

 

Prüfungssystem (§ 12 Abs. 4 StudakkVO) 

Studiengangsübergreifende Aspekte 

Der Modulplan unter § 4 der jeweiligen studiengangspezifischen Studien- und Prüfungsordnun-
gen legt die Studien- und Prüfungsleistungen für jedes Modul fest.  

In dem Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik (M.Sc.) kommen folgende Prüfungsleistungen 
zum Einsatz: 

• Klausuren, 
• Hausarbeiten,  
• Projektarbeiten sowie 
• Virtuelle, Präsenz- und wahlweise Online oder in Präsenz besuchbare Seminare und 
• eine Master-Thesis. 

In dem Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) kommen folgende Prüfungs-
leistungen zum Einsatz: 

• Klausuren, 
• Hausarbeiten, 
• Projektarbeiten, 
• Präsentationen sowie 
• eine Bachelor-Thesis. 

In der dualen Variante des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) kommen außer-
dem Praxisreflexionen zum Einsatz. 

Als Studienleistungen sind laut § 11 Abs. 2 der allgemeinen SPO möglich: Prüfungsaufgaben, 
Lernfortschrittskontrollen, Peergroup-Reports, Präsenzseminare, Praxisreflexionen (nur B.A.) 
und digital gestützte Seminare (Webinare, Online-Seminare oder Virtuelle Seminare). Studienle-
istungen sind obligatorische Fern- oder Präsenzstudienleistungen, die erfolgreich absolviert wer-
den müssen. Im Regelfall stellt die Studienleistung eine Vorleistung dar, die zum Zeitpunkt der 
Anmeldung einer Modulabschlussprüfung erfüllt sein muss (vgl. § 11 Abs. 1 SPOB & SPOM). 

In Modulen, in denen die Lerninhalte überwiegend mit Studienheften vermittelt werden, werden 
in der Regel Klausuren oder Hausarbeiten zur Überprüfung des Wissens eingesetzt. In Wissen-
stransfermodulen kommen z. B. Projektarbeiten und Präsentationen zum Einsatz. Sofern es um 
eine kritische Reflexion von umfassenden und gesellschaftlichen Fragestellungen geht, wird die 
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inhaltliche Reflexion im Rahmen einer Hausarbeit überprüft, die zugleich auf die Abschlussarbeit 
vorbereitet (vgl. S. 33 f Selbstbericht). 

Die Überprüfung und Weiterentwicklung der Prüfungsformen sollen durch die Tutorinnen und Tu-
toren in einem jährlichen Rhythmus erfolgen (eigenen Angaben der Hochschule). 

Abschlussarbeit (Master-Thesis) 

In der Master-Thesis sollen die Studierenden zeigen, dass sie in der Lage sind, ein Problem aus 
dem ihrem Studiengang entsprechenden Tätigkeitsfeld selbstständig unter Anwendung wissen-
schaftlicher Methoden und Erkenntnisse zu bearbeiten und dabei in die fächerübergreifenden 
Zusammenhänge einzuordnen. 

Den betreffenden Studierenden wird bei der Anmeldung zur Master-Thesis Gelegenheit gegeben, 
für das Thema und für die betreuende Prüfende oder den betreuenden Prüfenden Vorschläge zu 
unterbreiten. Das Thema muss so beschaffen sein, dass es in der vorgesehenen Zeit bearbeitet 
werden kann. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Abschlussarbeit sind von demjenigen, 
der das Thema ausgibt, so zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der Thesis eingehalten 
werden kann (vier Monate im Vollzeitstudium). Dieses wird durch die Erstellung der Projektskizze 
sichergestellt. Das Thema wird von der Betreuerin bzw. vom Betreuer festgelegt (vgl. § 24 Abs. 
1 und 3 SPOM). 

Abschlussarbeit (Bachelor-Thesis) 

In der Bachelor-Thesis sollen die Studierenden selbstständig eine dem inhaltlichen Schwerpunkt 
des gewählten Studiengangs entsprechende Fragestellung bearbeiten und ihre Lösung unter Be-
achtung der Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens darstellen. 

Den betreffenden Studierenden wird bei der Anmeldung zur Bachelor-Thesis Gelegenheit gege-
ben, für das Thema und für die betreuende Prüfende bzw. den betreuenden Prüfenden Vor-
schläge zu unterbreiten. Das Thema ist so zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der 
Thesis eingehalten werden kann (drei Monate im Vollzeitstudium). Dieses wird durch die Erstel-
lung der Projektskizze sichergestellt. Das Thema wird von der Betreuerin bzw. vom Betreuer fest-
gelegt (vgl. § 24 Abs. 1 und 3 SPOB). 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die in den Modulen festgelegten Prüfungsleistungen sind in Form, Inhalt und Vielfalt geeignet, 
die jeweiligen Lernergebnisse festzustellen. Die Prüfungen sind modulbezogen und kompetenz-
orientiert. Trotz der Besonderheiten des Fernstudiums bietet die Hochschule eine hinreichende 
Varianz verschiedener Prüfungsformen und es wird viel Transferwissen abgefragt. 

Die Überprüfung und Weiterentwicklung der Prüfungsformen sind durch die Tutorinnen und Tu-
toren gewährleistet. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 
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Studierbarkeit (§ 12 Abs. 5 StudakkVO) 

Studiengangsübergreifende Aspekte  

Sachstand 

Die Studierbarkeit wird nach Angaben der Hochschule durch 

• eine geeignete Studienplangestaltung, 

• eine der vorgesehenen ECTS-Leistungspunktezahl je Modul inhaltlich und aufwandsbe-
zogen angemessene Zusammenstellung und Abstimmung von Studienmaterial, Lern- und 
Prüfungsform,  

• eine intensive und kompetente Studierendenbetreuung sowie 

• eine flexible Prüfungsorganisation gewährleistet. So können Klausuren monatlich an ver-
schiedenen Präsenzstandorten in Deutschland oder als Online-Klausur (Proctoring) ab-
solviert werden (vgl. S. 35 Selbstbericht). 

Die Curricula der Studiengänge wurden unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen zur 
Workload-Berechnung konzipiert bzw. weiterentwickelt (vgl. ebd.). 

Um eine belastungsangemessene Prüfungsdichte zu gewährleisten, ist jeweils nur eine Prüfung 
pro Modul vorgesehen, wobei jedes Modul einen Umfang von mindestens sechs ECTS-Leis-
tungspunkten aufweist.  

Die Arbeitsbelastung/Workload ist mit 25 Stunden pro ECTS-Leistungspunkt angesetzt. Der Wor-
kload des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) mit 180 bzw. 210 ECTS-
Leistungspunkten summiert sich auf 4.500 bzw. 5.250 Stunden. Der Workload der Masterstudi-
engangs Wirtschaftsinformatik (M.Sc.) summiert sich auf 2.250 Stunden. Einen Überblick der 
studentischen Arbeitsbelastung je Modul liefern die Modulhandbücher. Der Workload wird regel-
mäßig im Rahmen der Modulevaluationen abgefragt (vgl. Evaluationsbögen). 

Ein Rücktritt von einer angemeldeten Klausur, Präsentation, Lehrveranstaltung oder mündlichen 
Prüfung ist ohne Angabe von Gründen bis drei Tage vor der Prüfung oder der Themenvergabe 
(Eingang bei der Hochschule) möglich (vgl. § 14 SPOB & SPOM). 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Soweit es im Falle einer Konzeptakkreditierung beurteilt werden kann, erachtet das Gutachter-
gremium die Studierbarkeit der Studiengänge als gewährleistet. Die Gespräche während der di-
gitalen Begutachtung mit Studierenden aus anderen Studiengängen haben ergeben, dass die 
Arbeitsbelastung in vergleichbaren Studiengängen der Hochschule leistbar ist. Aufgrund der fle-
xiblen Studiengangstruktur ist die Überschneidungsfreiheit und zeitliche Unabhängigkeit von 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen gegeben.  

Das Fernstudium bietet höchste Flexibilität für die Studierenden (z. B. das flexible Absolvieren 
der Module). Studierenden, die parallel einer Berufstätigkeit nachgehen oder privat stark einge-
spannt sind und somit die Hauptzielgruppe der Fernhochschule darstellen, wird dadurch ein 
machbares Studienprogramm ermöglicht.  

Die Prüfungsdichte und -organisation sind adäquat und belastungsangemessen. Darüber hinaus 
ist ein Rücktritt bis zu drei Tage vor der entsprechenden Prüfung möglich. Auf diese Weise kann 
auf unvorhersehbare Ereignisse, z. B. am Arbeitsplatz, flexibel reagiert werden. 
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Alle Studiengänge sind so ausgestaltet, dass sie von den Studierenden innerhalb der Regelstu-
dienzeit abgeschlossen werden können. Der Studienbetrieb ist planbar und verlässlich. Ein plau-
sibler Arbeitsaufwand ist gewährleistet, wobei die Lernergebnisse eines Moduls in der Regel in-
nerhalb eines Semesters erreicht werden können. Die Arbeitsbelastung wird in regelmäßigen Er-
hebungen evaluiert. Sämtliche Module weisen einen Umfang von mindestens sechs ECTS-Leis-
tungspunkten auf. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Besonderer Profilanspruch (§ 12 Abs. 6 StudakkVO) 

Studiengangsübergreifende Aspekte 

Alle Studiengänge der Hochschule werden im Fernstudium angeboten. Dadurch ist ein zeit- und 
ortsunabhängiges Lernen gewährleistet, das sich flexibel in den Alltag der Studierenden integrie-
ren lässt. Die Studierenden können ihre Studienzeit um die Hälfte der Regelstudienzeit kostenfrei 
verlängern. 

Die Organisation im Fernstudium bietet durch das flexible Studiensystem die Möglichkeit, eine 
Teilzeitvariante zu wählen. Diese schafft mit monatlichen Prüfungsterminen an Samstagen, On-
line-Prüfungen sowie mit in der Regel zweitägigen virtuellen und Block-Seminaren in Präsenz die 
Voraussetzungen für ein berufsbegleitendes Studium. Die Arbeitsbelastung wird den Studieren-
den im Studienführer, in der Interessentenberatung und in den Studienbegleitheften transparent 
gemacht. 

Das Fernstudienmodell sieht verschiedene Wege vor, auf denen Wissen und Fertigkeiten vermit-
telt bzw. erworben werden: schriftliche Studienmaterialien, technologiegestützte Medien und die 
Online-Betreuung der Studierenden. Die Hochschule verfügt über eine Abteilung für digitale Me-
dien, die innovative Ideen für digitale Lehr- und Lernformen im Fernstudium entwickelt, darunter 
sogenannte „Flashcards“. Dabei handelt es sich um eine Art elektronische Karteikarten, die in 
Zusammenarbeit mit den Lehrenden entwickelt werden und inhaltliche Zusammenfassungen zu 
bestimmten Themengebieten für Studierende zur Verfügung stehen (vgl. S. 36 Selbstbericht). 

 

Duale Studienvariante in dem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) 

Für Interessentinnen und Interessenten, die eine engere Verzahnung von Theorie und Praxis 
anstreben und einen geeigneten Praxisbetrieb nebst Betreuungsperson im Zulassungsverfahren 
vorweisen können (s. Kapitel Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienange-
boten (§ 5 StudakkVO)), bietet die Euro-FH eine duale, praxisintegrierende Studienvariante des 
Bachelorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) an. Diese soll eine unmittelbare Ver-
zahnung der im Studium erlernten wissenschaftlichen Kenntnisse und Fähigkeiten (Lernort Hoch-
schule) mit der berufspraktischen Tätigkeit (Lernort Praxisbetrieb) ermöglichen. 

Das Studiengangskonzept des dualen Studiums weist insbesondere folgende Merkmale auf: 

• Neben dem Studienvertrag mit der bzw. dem Studierenden schließt die Hochschule einen 
weiteren Vertrag (Kooperationsvertrag) mit dem Praxisbetrieb  

• Das duale Studium zeichnet sich durch eine längere Regelstudienzeit aus. 
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• Die Anfertigung so genannter Praxisreflexionen für die meisten Module zu den einzelnen 
Themengebieten (Ausnahmen sind die Module „Einführung in das Studium und wissen-
schaftliches Arbeiten“, „Mathematik 1“, „Grundlagen der Informatik für das Wirtschaftsin-
genieurwesen“, „Mathematik 2“ und „Bachelor-Thesis“). 

• Für die praktische Studienphase, die sich über die gesamte Studienzeit erstreckt, werden 
bei erfolgreichem Abschluss des Studiums 30 ECTS-Leistungspunkte erworben. Damit 
erwerben Absolventinnen und Absolventen bei erfolgreichem Abschluss des dualen Stu-
diums in Summe 210 ECTS-Leistungspunkte 

Die Hochschule geht davon aus, dass ein Praxisbetrieb geeignet ist, wenn (vgl. § 29 ASPO-BA) 

a) der Betrieb Studierenden eine angemessene Zeit einräumt, um eine optimale Verzahnung 
von Theorie und Praxis zu gewährleisten; 

b) der Betrieb die Betreuung und Begleitung der Studierenden durch eine/n benannte/n Be-
treuer/in des Betriebs zusagt, und diese Betreuerin bzw. dieser Betreuer eine geeignete 
fachliche Qualifikation besitzt, persönlich geeignet ist und über mehrjährige berufsprakti-
sche Erfahrung verfügt. Die erforderliche Qualifikation hat, wer mindestens über einen 
Fachhochschulabschluss in der Richtung, in der die/der Studierende ihren/seinen Ab-
schluss erlangen möchte, verfügt. Im Einzelfall ist die fachliche Qualifikation gesondert 
durch die Hochschule zu prüfen; 

c) der Betrieb über eine ausreichende Einrichtung und Ausstattung der notwendigen Arbeits-
mittel verfügt; 

d) die/der benannte Betreuer/in der Hochschule, insbesondere den Modulverantwortlichen 
nach § 28 Abs. 3 der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelorstudi-
engänge der Euro-FH, auf Nachfrage Auskunft über den jeweiligen Praktikumsverlauf ge-
ben kann. 

Der Kooperationsvertrag regelt unter § 5 folgende Aufgaben und Pflichten der Hochschule: 

(1) Die Euro-FH stellt das Studienangebot entsprechend der Bestimmungen der jeweils gül-
tigen Studien- und Prüfungsordnung für Duale Studiengänge bereit. Mithin wird ein Leit-
faden zur Ausgestaltung eines Dualen Studiums zur Verfügung gestellt. 

(2) Die jeweiligen modulverantwortlichen Professorinnen und Professoren prüfen in Zusam-
menarbeit mit den Lehrbeauftragten der Euro-FH die von der bzw. dem Studierenden zu 
erstellenden Praxisreflexionen, um zu gewährleisten, dass die Lernziele des Moduls er-
reicht worden sind. Näheres regelt die Studien- und Prüfungsordnung für Bachelor-Studi-
engänge in der jeweils gültigen Fassung. 

(3) In regelmäßigen Abständen finden in den dualen Studiengängen statistische Auswertun-
gen sowie Evaluationen statt. 

(4) Die Euro-FH achtet auf eine nachhaltig und dauerhaft hinreichende personelle, sachliche 
und räumliche Ausstattung. 

(5) Die akademische Letztverantwortung liegt stets bei der Euro-FH. 

Ebenfalls im Kooperationsvertrag enthalten sind unter § 6 die Aufgaben und Pflichten des Pra-
xisbetriebes. Diese lauten wie folgt: 

(1) Der Praxisbetrieb unterstützt die Euro-FH bei der Durchführung des dualen Studiums. Der 
Betrieb verpflichtet sich, die bzw. den Studierenden während der Dauer des dualen 
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Studiums in den unterschiedlichen Bereichen, im Einklang mit der Prüfungsordnung, des 
Studienplans sowie des Modulhandbuches, die notwendigen Einblicke in die Berufspraxis 
zu gewähren, damit eine hinreichende Verzahnung von theoretischen Inhalten und beruf-
licher Praxis ermöglicht wird und das jeweilige Modullernziel erreicht werden kann. 

(2) Entsprechend der gewählten Studienvariante wird die Arbeitsbelastung im Praxisbetrieb 
und im dualen Studium in angemessener Weise berücksichtigt. Der Praxisbetrieb hat sich 
mit der bzw. dem Studierenden auf eine wöchentliche Freistellung von i.d.R. durchschnitt-
lich _____ Stunden geeinigt. 

(3) Der Praxisbetrieb gewährt der bzw. dem Studierenden die erforderlichen zeitlichen Frei-
stellungen, die für das Ablegen von Prüfungen und den Besuch von Seminaren notwendig 
sind. 

(4) Zur Einhaltung der Vertragspflichten teilt der Praxisbetrieb der Euro-FH eine geeignete 
Betreuerin bzw. einen geeigneten Betreuer mit, die oder der die fachliche Qualifikation 
besitzt, persönlich geeignet ist und über eine mehrjährige berufspraktische Erfahrung ver-
fügt. Diese Person steht als Ansprechperson zur Verfügung und nimmt die obligatorischen 
Praxisreflexionen vor der Einreichung zur Kenntnis. 

(5) Soweit der Praxisbetrieb den Arbeits- bzw. Praktikumsvertrag mit einer oder einem dual 
Studierenden auflöst oder der Praxisbetrieb das duale Studium einer oder eines dual Stu-
dierenden nicht mehr fördern möchte, wird die Euro-FH hierüber unverzüglich unterrichtet. 
Die bzw. der Studierende kann in diesem Fall prüfen, ob das Studium bei einem anderen 
Unternehmen fortgeführt werden kann. In jedem Fall wird die Hochschule der bzw. dem 
Studierenden das Angebot unterbreiten können, das Studium als Fernstudium mit 180 
ECTS-Leistungspunkten fortsetzen zu können. 

Die Euro-FH verfügt über folgende Instrumente und Verfahren, um die spezifischen Anforderun-
gen und Qualitätskriterien eines dualen Fernstudiums umzusetzen: 

• Festlegung der formalen Rahmenbedingungen durch Kooperationsrahmenvertrag und 
Studien- und Prüfungsordnung; 

• Qualität der Betreuung durch eine qualifizierte Praxisbetreuung; 

• Leitfaden, Modulhandbuch; 

• Quantitative und qualitative Evaluations- und Bewertungsinstrumente. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Für alle Studiengänge: 

Das Fernstudium der Hochschule ist ein traditionelles Fernstudienkonzept, das als zentrales 
Lehrelement den Studienbrief beinhaltet. So können Studierende zeit- und ortsunabhängig ler-
nen. Zudem eröffnet der Fernstudienansatz das Studium für eine Zielgruppe, die an Präsenz-
hochschulen eher unterrepräsentiert sind, wie etwa beruflich tätige Studierende sowie Studie-
rende mit Einschränkungen. Das Studienformat der Euro-FH ermöglicht den Studierenden ein 
vielfältiges und flexibles Lernen. 

Neben den Studienheften als hauptsächliches Lernmedium werden z. B. benutzerfreundlich auf-
gearbeitete Lehrvideos erstellt. Letzte Entwicklungen wie die Flashcards bewertet das Gutacht-
ergremium ebenfalls positiv. Die Hochschule hat lernfördernde Elemente im Fernstudium 
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erfolgreich integriert. Die Lehr- und Lernplattform und die Website der Hochschule sind benutzer-
freundlich aufgebaut. 

Duale Studienvariante 

Das Gutachtergremium hat bei der Bewertung berücksichtigt, dass es sich um eine Konzeptak-
kreditierung der Bachelorstudiengänge handelt, und dass bisher nur zwölf Studierende in ande-
ren dualen Studiengängen der Hochschule studieren. 

Der Kooperationsvertrag regelt alle notwendigen Aspekte der Beziehung zwischen Hochschule 
und Betrieb. Darin ist auch geregelt, dass dem Praxisbetrieb ein Leitfaden zur Ausgestaltung des 
dualen Studiums zur Verfügung gestellt wird. Er beinhaltet neben der organisatorischen Ausge-
staltung des dualen Studiums auch Informationen zur inhaltlichen Ausgestaltung des Studiums 
im Praxisbetrieb. Die Umsetzung der Studieninhalte in der Praxis überprüft die Hochschule mit 
den Praxisreflexionen, die für die Mehrzahl der Module vorgesehen ist. 

Die systematische inhaltliche, organisatorische und vertragliche Verzahnung der unterschiedli-
chen Lernorte ist gegeben. Die von der Euro-FH angewandten Instrumente zur Sicherung und 
Weiterentwicklung der Qualität erachtet das Gutachtergremium als hinreichend. Die Praxis-
partner sollten jedoch stärker in die Evaluation eingebunden werden (siehe hierzu Kapitel Stu-
dienerfolg (§ 14 StudakkVO)). 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge (§ 13 StudakkVO) 

Aktualität der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen (§ 13 Abs. 1 StudakkVO) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte 

Sachstand 

Die Professorenschaft der Euro-FH bzw. die Studiengangsleitungen sind für Aktualität und Adä-
quanz der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen verantwortlich. Dieses erreichen sie, 
indem sie regelmäßig Inhalte auf dem aktuellen Stand der Forschung in die Heftgestaltung auf-
nehmen. Dies erfolgt in regelmäßigem Austausch mit Tutorinnen und Tutoren sowie Expertinnen 
und Experten. Zudem nehmen die Professorinnen und Professoren regelmäßig an Kongressen 
und Fachkonferenzen teil und forschen im Rahmen von vertraglich regelten Vorgaben für For-
schungstätigkeiten (derzeit 2 Wochen pro Jahr sowie 15 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit). 

Gemäß den Angaben der Hochschule besteht ein festgelegter, allgemeiner Prozess, der vorsieht, 
dass die Studienhefte in Hinsicht auf den Stand von Wissenschaft und Forschung überprüft und 
bei Bedarf aktualisiert werden. Im Rahmen dieser Evaluationen werden Anregungen der Studie-
renden aufgenommen und bei der Weiterentwicklung jedes Studiengangs einbezogen (vgl. S. 37 
Selbstbericht). 

In den Seminaren erden aktuelle Sachverhalte unter systematischer Berücksichtigung des fach-
lichen Diskurses erarbeitet und besprochen. Dabei werden auch neue methodisch-didaktische 
Ansätze, beispielsweise im Rahmen von Webinaren, Virtuellen und Online-Veranstaltungen, zur 
Anwendung gebracht und kontinuierlich weiterentwickelt. Die unterschiedlichen digital gestützten 
Seminarformen sind in § 11 Abs. 2 Nr. 1 - 3 der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für 
Bachelorstudiengänge an der Euro-FH definiert. 
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In mehreren Studiengängen sind Expertenbeiräte gegründet worden. Die Expertinnen und Ex-
perten aus Wissenschaft und Praxis treffen sich in regelmäßigen Abständen mit den Studien-
gangsleitungen und tauschen aktuelle Erfahrungen aus bzw. berichten über relevante Entwick-
lungen im jeweiligen Fachgebiet. Im Gespräch mit dem Gutachtergremium gab die Hochschule 
an, dass sie plane, für die Studiengänge Wirtschaftsinformatik (M.Sc.) und Wirtschaftsingenieur-
wesen (B.Eng.) einen gemeinsamen Praxisbeirat einzurichten und die Studiengangsleitungen 
bereits auf Personen aus Wissenschaft und Praxis zugehe. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Nach Ansicht des Gutachtergremiums erfüllen die zur Verfügung gestellten Studienhefte im Hin-
blick auf Aktualität und Adäquanz vollumfänglich alle fachlichen und wissenschaftlichen Anforde-
rungen. Die Lehrinhalte sowie das didaktische Konzept sind auf einem aktuellen Stand und eine 
zeitgemäße Durchführung des Studiengangkonzeptes wird gewährleistet. Dieses wird u.a. durch 
die Teilnahme an Kongressen und Fachtagungen der an dem jeweiligen Studiengang Beteiligten 
gefördert und mündet in einer regelmäßigen Überprüfung und Aktualisierung der Studienhefte. 
Die Aktualität der Inhalte zeigt sich auch in der Berücksichtigung der Referenzrahmen der jewei-
ligen Studiengänge. Davon hat sich das Gutachtergremium im Rahmen der Gespräche über-
zeugt.  

Das Gutachtergremium bestärkt die Hochschule darin, die geplanten Praxisbeiräte einzurichten. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Studienerfolg (§ 14 StudakkVO)  

a) Studiengangsübergreifende Aspekte  

Sachstand 

Der Studienerfolg wird über ein internes Evaluations- und Monitoring-System überprüft, das über 
die Ordnung zur Qualitätssicherung (Qualitätsordnung) der Europäischen Fernhochschule Ham-
burg wirksam in das hochschulweite Qualitätsmanagementsystem integriert ist. Dieses ist ganz-
heitlich ausgerichtet und strebt auf allen Ebenen eine kontinuierliche Verbesserung gemäß dem 
Deming-Kreis (PDCA-Zyklus) an. Studiengangsbezogen werden Rückmeldungen und Daten mit 
folgenden Instrumenten erhoben (vgl. S. 37 f. Selbstbericht): 

• Internes Monitoring zur Bereitstellung quantitativer Informationen zu zentralen Kennzah-
len der Studiengangsentwicklung (z.B. Einschreibungen, Gesamtzahl der Studierenden; 
Rücktritts-, Kündigungs- und Erfolgsquoten), Prüfungsstatistik (z.B. zu Durchschnittsno-
ten, Durchfallquoten, Anzahl der Prüfungsversuche), zielgruppenbezogenes ECTS-Moni-
toring (zur Erfassung des Studienfortschritts und Unterstützung bei fehlendem Studien-
fortschritt) 

• Verstetigte und flächendeckende Studierendenbefragungen zu Seminaren und Modulen 
entlang zentraler Qualitätsbereiche und Indikatoren (Modulebene: u.a. allgemeine Beur-
teilung, Lehr-Lernmaterial, Modulabschlussprüfung, tutorielle Betreuung, Workload, Lern-
zielerreichung; Seminarebene: u.a. Gesamtbewertung, Dozierende, Seminarorganisa-
tion, Lehr-Lerneinheiten); anlassbezogene Befragungen der Studierenden (beispiels-
weise zum Online-Campus, Mentoring) 
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• Absolventenbefragungen und Verbleibstudien zur beruflichen und persönlichen Entwick-
lung in Folge des Studiums 

Zur studiengangsbezogenen Auswertung werden die aggregierten Daten und Ergebnisse in jähr-
lichen Studiengangsberichten zusammengeführt, auf deren Basis zusammen mit der Studien-
gangsleitung Handlungsbedarfe identifiziert, in Rücksprache mit Modulverantwortlichen, Dozie-
renden, Tutorinnen und Tutoren Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet sowie deren Umsetzun-
gen nachgehalten werden. Alle Verfahrensergebnisse werden bei der kontinuierlichen Weiterent-
wicklung der Studiengänge berücksichtigt. Weiterhin sollen die bislang anlassbezogenen studi-
engangsübergreifenden Studierendenumfragen verstetigt werden (z. B. Studiensituation, Ge-
samtzufriedenheit, Lehr-Lernmaterial, Betreuung, Beratungs- und Informationsangeboten der 
Euro-FH, Studienabbruchsneigung). Die Lehrenden werden turnusmäßig über die Ergebnisse der 
Lehr-Lern-Veranstaltungs- und Modulevaluation informiert. Die Ergebnisse der Lehr-Lern-Veran-
staltungs- und Modulevaluationen werden ebenfalls turnusmäßig auf dem Online-Campus der 
Euro-FH für die Studierenden und Alumni öffentlich gemacht (vgl. § 9 Abs. 1 Qualitäts- und Eva-
luationsordnung). 

Die in der dualen Studienvariante der Bachelorstudiengänge eingesetzten Instrumente der Eva-
luation, Studierenden- sowie Absolventenbefragungen (inklusive Verbleibstudien) berücksichti-
gen nach Angaben der Hochschule den besonderen Profilanspruch, die Studien- und Prüfungs-
elemente sowie die Qualitätsanforderungen von dualen Studiengängen (vgl. S. 38 Selbstbericht). 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Sämtliche Studiengänge an der Euro-FH unterliegen einem kontinuierlichen Monitoring. Darin 
werden vor allem Studierende, aber auch Absolventinnen und Absolventen einbezogen. Das 
ECTS-Monitoring ist ein besonders gutes Angebot für die Studierenden.  

Auf Grundlage aller Evaluationen werden Maßnahmen zur Sicherung des Studienerfolgs abge-
leitet, fortlaufend überprüft und die Ergebnisse für die Weiterentwicklung der Studiengänge ge-
nutzt. Das Gutachtergremium ist davon überzeugt, dass die bisherigen Maßnahmen sinnvoll in 
der Hochschule implementiert wurden. In bereits laufenden vergleichbaren Studiengängen wer-
den die Ergebnisse aus Evaluationen bei der Weiterentwicklung berücksichtigt. Die systemati-
sche Information über die Evaluationsergebnisse sowie die ergriffenen Maßnahmen an alle Be-
teiligten, insbesondere auch an die Absolventinnen und Absolventen ist in der Qualitätsordnung 
verankert. Die Evaluationsergebnisse werden allen über den Online-Campus zur Verfügung ge-
stellt. Das Gutachtergremium regt dazu an, die Wichtigkeit der Evaluationsbeteiligung gegenüber 
den Studierenden zu vermitteln bzw. hervorzuheben, da im Gespräch mit den Studierenden und 
der Hochschule angegeben wurde, dass die Teilnahme an den Evaluationen relativ gering ist. 

Das Qualitätsmanagementsystem umfasst für das duale Studium auch die Lernorte Hochschule 
und Betrieb. Die Studierenden werden innerhalb der Evaluationsbögen unter anderem zur Be-
treuung durch die Hochschule und den Betrieb während der Praxisphase befragt. Zur Befragung 
der kooperierenden Unternehmen sieht die Hochschule bisher mündliche Dialoge u.a. an soge-
nannten Praxistagen vor und hat die Durchführung von Evaluationen in den Kooperationsverträ-
gen festgehalten.  

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 
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Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 StudakkVO) 

Studiengangsübergreifende Aspekte 

Sachstand 

Die Euro-FH bietet gemäß § 2 Abs. 7 der Grundordnung Frauen und Männern gleiche Entwick-
lungsmöglichkeiten. Sie fördert eine angemessene Vertretung von Frauen in den Hochschulor-
ganen sowie die fachliche und didaktische Weiterbildung ihres wissenschaftlichen Personals. Die 
Euro-FH stellt laut Selbstbericht, S. 39 für ihre Mitglieder ein diskriminierungsfreies Studium si-
cher und ermöglicht eine diskriminierungsfreie berufliche oder wissenschaftliche Tätigkeit. Insti-
tutionell wird dies durch die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertretung sichergestellt. 

Die Strategien zur Verwirklichung der Gleichstellungs- und Diversityziele sind im Gleichstellungs-
konzept der Hochschule (vgl. Anlage 16) inhaltlich normiert und heben die Bedeutung der Gleich-
stellung in der Hochschule hervor.  

Um den Stand der Gleichstellung und die Erreichung der Gleichstellungsziele zu überprüfen, wer-
den regelmäßige Evaluationen vorgenommen. Die Konkretisierung der Gleichstellungsziele wird 
durch den Gleichstellungsplan bestimmt. Der Gleichstellungsplan operationalisiert die Ziele des 
Gleichstellungskonzepts und wird für eine Dauer von fünf Jahren erstellt. Der Gleichstellungsplan 
bestimmt auf Basis der Erhebung des Ist-Zustands gezielte Maßnahmen, um die Gleichstellung 
an der Euro-FH weiter auszubauen und fortzuentwickeln. Zur Zielwertbestimmung werden quan-
titative und qualitative Messgrößen formuliert, deren Umsetzungsgrad jährlich evaluiert wird. Da-
bei arbeitet die Hochschulleitung eng mit der/dem Gleichstellungsbeauftragten zusammen. Ge-
meinsam entwerfen sie den Gleichstellungsplan und nehmen Evaluationen vor (vgl. S. 5 Gleich-
stellungskonzept). 

Ziel ist die strategische Steuerung der Gleichstellung auf allen Ebenen und die gezielte Justierung 
konkreter Maßnahmen. 

Nach § 20 der allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für Bachelorstudiengänge kann ein 
Nachteilsausgleich wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung oder 
Krankheit gewährt werden. Zudem ist in den AGBs eine Sozialgarantie vorgesehen, die es er-
möglicht, Studiengebühren zu stunden. 

Schließlich haben die Studierenden auch eine vertragliche Zusicherung, ihre Studienzeit um die 
Hälfte der Regelstudienzeit kostenfrei verlängern zu können. 

Auch in den Curricula der Studiengänge berücksichtigt die Euro-FH das Thema Diversität. So 
behandelt das Modul „Psychologie für Führungskräfte“ im Studiengang Wirtschaftsinformatik 
(M.Sc.) das Führen an sich, mit entsprechender Sensibilität für Vielfalt in Unternehmen. Die Hoch-
schule versteht dabei Führen nicht nur als Respekt für Diversity, sondern auch als Diversitykom-
petenz, u. a. das gezielte Eingehen auf Unterscheide und ggf. immanente Benachteiligungen. 

Im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) sollen die Absolventinnen und Absolventen 
des Moduls „Allgemeine Betriebswirtschaftslehre“ politische, rechtliche und soziale Umfeldbedin-
gungen und deren Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen einschätzen können. Das Mo-
dul „Projektmanagement“ soll die Studierenden dazu befähigen, den Stellenwert der Kommuni-
kationsprozesse im Projektmanagement zu kennen und die Methoden und Instrumente zur Kom-
munikation und Information zu beherrschen, beispielweise zur Herstellung eines angemessenen 
Verständnisses des Projektauftrags in sozialer Interaktion oder zur Zusammenführung des Wis-
sens aller Projektbeteiligten und deren Perspektiven (vgl. S. 45 Modulhandbuch). Im Modul 
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„Analyse Tools und Frameworks“ werden neurologische, psychologische und kulturelle Aspekte 
bei Datenvisualisierungen behandelt. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Hochschule verfügt über Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der 
Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen. Das Gutachtergremium hebt 
positiv hervor, dass der Fernstudienansatz für Menschen in besonderen Lebenslagen geeignet 
ist und die Hochschule diese Zielgruppe mit verschiedenen Regelungen zum Nachteilsausgleich 
(z.B. Studienhefte als Audio-Book) unterstützt.  

Das Thema Diversität wird hinreichend in den Studiengängen behandelt. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt.  
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3 Begutachtungsverfahren 

3.1 Allgemeine Hinweise 

Die Begutachtung wurde digital über Zoom durchgeführt, da dies dem besonderen Profilanspruch 
der zwei Fernstudiengänge entgegenkommt. So konnte direkt die hierfür wichtige digitale Aus-
stattung der Hochschule geprüft werden. 

Im Zuge des Verfahrens hat die Hochschule folgende Unterlagen zusätzlich oder aktualisiert 
nachgereicht: 

• Berufungsordnung, 

• aktualisiertes Diploma Supplement für den Studiengang Wirtschaftsinformatik (M.Sc.) 

• aktualisiertes Modulhandbuch für die duale Studienvariante des Studiengangs Wirtschaft-

singenieurwesen (B.Eng.), 

• Eingangsprüfungsordnung für weiterbildende Masterstudiengänge und 

• aktualisierte Selbstdokumentation mit Ergänzungen zu Curriculum, Prüfungsformen, Per-

sonalausstattung, Ressourcen Ausstattung und besonderem Profil Anspruch. 

Durch diese Nachreichungen konnten Auflagenempfehlungen entfallen. 

Bei dem Verfahren wurden folgende Referenzsysteme berücksichtigt: 

• Fakultäten- und Fachbereichstag Wirtschaftsingenieurwesen, Verband Deutscher Wirt-
schaftsingenieure (Hrsg.): Qualifikationsrahmen Wirtschaftsingenieurwesen 3. aktuali-
sierte Auflage, 2019, Stuttgart: Steinbeis-Edition. 

• Gesellschaft für Informatik e.V. (GI): Rahmenempfehlung für die Ausbildung in Wirt-
schaftsinformatik an Hochschulen, GI-Empfehlungen, Stand: 01.03.2017. 

 

3.2 Rechtliche Grundlagen 

Akkreditierungsstaatsvertrag 

Studienakkreditierungsverordnung Hamburg (StudakkVO) vom 06.12.2018 

 

3.3 Gutachtergremium 

a) Hochschullehrerinnen / Hochschullehrer 
Prof. Dr. Karin Gräslund, Hochschule RheinMain 
Professorin für Wirtschafts- und Finanzinformatik 
Fernstudienexpertise 
 
Prof. Dr. Frank Schweitzer, BA Sachsen, Studienakademie Dresden 
Stellvertretender Direktor, Professor für Wirtschaftsinformatik 
Duale Expertise 
 
Univ.-Prof. Dr. habil Herwig Winkler, Brandenburgische Technische Universität Cottbus 
Senftenberg 
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Inhaber des Lehrstuhls für Produktionswirtschaft und Studiengangsleiter Wirtschaftsinge-
nieurwesen 
 

b) Vertreter der Berufspraxis 

Dipl.-Wi.-Ing. Alexander Nieland, e4 QUALIFICATION GmbH 

CEO/Geschäftsführer e4 QUALIFICATION GmbH, Head of Business Unit Automotive En-
gineering, invenio AG 
 

c) Studierender 

Felix Bräkling, FernUniversität in Hagen 

Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) 
 

 

 
4 Datenblatt 

4.1 Daten zum Studiengang 

Es handelt sich um Konzeptakkreditierungen. 

 

4.2 Daten zur Akkreditierung 

Vertragsschluss Hochschule – Agentur: 20.01.2023 

Eingang der Selbstdokumentation: 21.04.2023 

Zeitpunkt der Begehung: 20.06.2023 

Personengruppen, mit denen Gespräche geführt 
worden sind: 

Hochschulleitung, Studiengangsleitungen, Ver-
antwortliche für die Lehr- und Lernplattform, 
Lehrende, Studierende und Absolventinnen 
und Absolventen aus anderen Fernstudiengän-
gen, Vertreterinnen und Vertreter der Verwal-
tung und des Qualitätsmanagements 
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5 Glossar 

Akkreditierungsbericht Der Akkreditierungsbericht besteht aus dem von der Agentur 

erstellten Prüfbericht (zur Erfüllung der formalen Kriterien) und 

dem von dem Gutachtergremium erstellten Gutachten (zur Er-

füllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien). 

Akkreditierungsverfahren Das gesamte Verfahren von der Antragstellung der Hoch-

schule bei der Agentur bis zur Entscheidung durch den Akkre-

ditierungsrat (Begutachtungsverfahren + Antragsverfahren) 

Antragsverfahren 

 

Verfahren von der Antragstellung der Hochschule beim Akkre-

ditierungsrat bis zur Beschlussfassung durch den Akkreditie-

rungsrat 

Begutachtungsverfahren Verfahren von der Antragstellung der Hochschule bei einer 

Agentur bis zur Erstellung des fertigen Akkreditierungsberichts 

Gutachten Das Gutachten wird von der Gutachtergruppe erstellt und be-

wertet die Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

Internes Akkreditierungsverfahren Hochschulinternes Verfahren, in dem die Erfüllung der forma-

len und fachlich-inhaltlichen Kriterien auf Studiengangsebene 

durch eine systemakkreditierte Hochschule überprüft wird. 

Prüfbericht Der Prüfbericht wird von der Agentur erstellt und bewertet die 

Erfüllung der formalen Kriterien 

Reakkreditierung Erneute Akkreditierung, die auf eine vorangegangene Erst- 

oder Reakkreditierung folgt. 

StAkkrStV Studienakkreditierungsstaatsvertrag 
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